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Elternmappe 

Anna-Sophianeum Schöningen 
Gymnasium mit Ganztagsangebot 



Leitsätze des Gymnasiums Anna-Sophianeum Schöningen

Wir fördern die Entwicklung von Schülerinnen und Schülern zu 

mündigen und selbstverantwortlichen Persönlichkeiten.

Wir gehen in gegenseitiger Achtung respektvoll und tolerant 

miteinander um.

Wir erkennen vereinbarte Ziele, Regeln und Absprachen an und 

halten sie ein.

Wir fördern umweltgerechtes Denken und Handeln und 

unterstützen soziales Engagement.

Wir begleiten Schülerinnen und Schüler in ihrem individuellen 

Lern- und Entwicklungsprozess und führen sie, entsprechend ihrem 

Leistungsvermögen, zur Studier- und Berufsfähigkeit.

Wir kooperieren auf  regionaler, überregionaler und internationaler 

Ebene.

Wir schaffen ein angenehmes Schulklima für ein motiviertes und 

effektives Arbeiten.

Wir gestalten unser schulisches Umfeld gemeinsam und stärken die 

Identifikation mit dem Anna-Sophianeum.



Elternmappe des Gymnasiums Anna-Sophianeum Schöningen

(kann von der Homepage heruntergeladen werden)
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  Schöningen, im April 2019 
 

Aufnahme in den 5. Jahrgang  
des Gymnasium Anna-Sophianeum zum 15. August 2019 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 

ich  freue  mich,  Ihnen  hiermit  die  Aufnahme  Ihres  Kindes  zum  Schuljahr  2019/2020  in  den  

5.  Jahrgang  des Gymnasium Anna-Sophianeum bestätigen zu können. 

Für das unserer Schule mit Ihrer Anmeldung entgegengebrachte Vertrauen bedanke ich mich. 
 

Bitte kommen Sie mit Ihrem Kind am 
 

Donnerstag, dem 15. Aug. 2019, um 15:00 Uhr 

in die Schule. 
 

Dort erfährt Ihr Kind nach einer kurzen Begrüßungsfeierlichkeit, welcher Klasse es angehört. Danach 

gibt es in den Klassenräumen von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern neben Informationen zur 

Schule vor allem den Stundenplan und den von der Schule entwickelten Schulplaner, in dem Stunden-

planvordruck und Hausaufgabenheft für das ganze Schuljahr bereits integriert sind. Ihr Kind braucht 

deshalb am Donnerstag nur Schreibzeug und ein wenig Papier mitzubringen. Dieser erste Tag in der 

Schule endet gegen 16:30 Uhr. 
 

Ich würde mich freuen, wenn auch Sie an diesem Tag Gelegenheit fänden, Ihr Kind in die neue Schule zu 

begleiten. Während dieses dann mit seiner Klassenlehrerin oder seinem Klassenlehrer in den Klassen 

ist, bieten wir in der Cafeteria Kaffee und Kuchen an. 
 

Am Freitag beginnt dann der Schulalltag um 7:45 Uhr. 
 

Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihrem Kind noch erholsame Wochen und Sommerferien und verbleibe 
 

 

mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 
Michael Kluge 

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 
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Newsletter (NL) der Schule 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
kurzfristige wichtige Informationen versenden wir künftig in einem NL an Sie per E-Mail, 
sofern Sie uns hier Ihre private E-Mail-Adresse angeben. 
 
Falls Sie den NL erhalten wollen, tragen Sie hier bitte Ihre private E-Mail-Adresse ein und 
erklären Sie Ihr Einverständnis mit der Zusendung: 
 

 
 

_______________________________________________ 
( E-Mail-Adresse bitte in Druckbuchstaben ) 

 
Ich möchte künftig (bis auf Widerruf) den Newsletter des Anna-Sophianeum an meine 
folgende, private E-Mail-Adresse erhalten. Dieses gilt bis auf schriftlichen Widerruf. 
 
 
 
Ort, Datum ________________________________ 
 
 
 
__________________________________________ 
Unterschrift 
 
 
 
  

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 
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Informationen zum Schullandheimaufenthalt der 5. Klassen 

im Zeitraum vom 16.09. bis 19.09.2019 
 
Sehr geehrte Eltern! 
 

Mit dem Schulwechsel an das Gymnasium Anna-Sophianeum wird Ihr Kind in eine neue Klassengemeinschaft 
aufgenommen, die sich aus Gruppen unterschiedlicher Grundschulen zusammensetzt. Viele neue Herausforderun-
gen kommen auf Ihr Kind zu, bei deren Bewältigung wir es durch unsere pädagogische Arbeit unterstützen wollen. 

 

Die ersten Wochen dienen daher auch der Eingewöhnung in die neue Schule, dem Aufbau einer Klassengemein-
schaft, dem Entwickeln eines guten Lehrer-Schüler-Verhältnisses sowie dem sozialen Lernen. Hierbei soll auch der 
Schullandheimaufenthalt im Harz helfen. Die neuen Klassen werden voraussichtlich in den Jugendherbergen von 
Schierke, Kelbra, Hahnenklee und Wernigerode untergebracht werden. 

 

Die Kosten des Schullandheimaufenthaltes betragen maximal 180 €.  
In diesem Betrag sind enthalten die Kosten für  

 die Busfahrt, 

 die Unterbringung, 

 die Verpflegung und  

 das Programm während des Aufenthalts. 
 
Beachten Sie auch bitte das Merkblatt ‚Unterstützungsleistungen bei Schulfahrten‘ (Seite 5 der Elternmappe). 

 

Das Klassenfahrtprogramm wird  die Klassenlehrerin bzw. der Klassenlehrer in der Zeit vor der Fahrt während der 
Verfügungsstunde mit Ihren Kindern besprechen. 

 

Auch Sie werden auf dem ersten Elternabend am 26.08.2019, 19:00 Uhr über alle Einzelheiten des Schullandheim-
aufenthaltes informiert. An diesem Abend werden Sie auch die Klassenelternvertreter wählen sowie die Lehrerin-
nen und Lehrer Ihrer Kinder kennen lernen. Damit die Schule die notwendigen Vorbereitungen, wie z.B. die Ver-
tragsabschlüsse, treffen kann, bitten wir Sie, uns die beiliegende Einverständniserklärung möglichst umgehend, 
spätestens aber bis 14.06.2019,  im Sekretariat einzureichen. 

 

Bitte überweisen Sie auch  bis zum 28.06.2019 die voraussichtlichen Kosten von 180 € auf folgendes Konto 
 

IBAN: DE53 2709 2555 3046 9252 00, 
 BIC: GENODEF1WFV 

Kontoinhaber: Land Niedersachsen 
 

Verwendungszweck (Großschreibung und ohne Leerzeichen, bitte EXAKT genauso angeben!): 2019KLF5 „Name, 

Vorname“ Ihres Kindes. Die genauen Kosten werden im Nachhinein verrechnet. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
      Michael Kluge 

  

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 
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Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass   

meine/unsere Tochter ______________________________________ 
    (Name, Vorname in Druckbuchstaben) 
 

mein/unser Sohn __________________________________________ 
    (Name, Vorname in Druckbuchstaben) 
 

an der Schulfahrt in der Zeit vom 16.09. bis 19.09.2019 teilnimmt. 
 
Ich/wir verpflichte(n) mich/uns, die Kosten für diese Schulfahrt als Vorauszahlung i.H.v. 180 € zu bezah-
len.  
 
Ich/wir verpflichte(n) mich/uns, entstehende Ausfallkosten bei Nichtteilnahme meines/unseres Kindes 
zu tragen, sofern die Kosten nicht durch eine (eigene) Reiserücktrittsversicherung gedeckt sind. 
 
Ich/wir werde(n) den Betrag bis zum 28.06.2019 auf das Konto 
 

IBAN: DE53 2709 2555 3046 9252 00, 
 BIC: GENODEF1WFV , 

Kontoinhaber: Land Niedersachsen 
Verwendungszweck (Großschreibung und ohne Leerzeile, bitte exakt so angeben!): 2019KLF5 „Name, Vorname“ 

Ihres  Kindes überweisen. 
 
 
 
 
_______________________               __________________________________ 
Datum        Unterschrift(en)  

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 

 

  
 



Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen – Elternmappe zur Einschulung Jahrgang 5 Schuljahr 2019/20 
                   S. 5 

 

Merkblatt 
Unterstützungsleistungen bei Schulfahrten 

 
 

Für Eltern, denen es schwer fällt, die Kosten einer Klassenfahrt, Exkursion oder eines Wandertages auf-
zubringen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, Unterstützungsleistungen zu erhalten. 
 
Insbesondere Empfänger von Sozialleistungen, aber auch Familien, die sich aus anderen Gründen in 
finanziell angespannter Situation sehen, meinen vielleicht, dass ihre Kinder an einer Klassenfahrt nicht 
teilnehmen können. Wir möchten, dass Ihr Kind unabhängig von Ihrer finanziellen Situation an schuli-
schen Fahrten teilnimmt. 
 
Der Landkreis Helmstedt stellt auch im Jahr 2019  wieder einen variablen Betrag als Unterstützungsleis-
tung bei Schul- und Klassenfahrten zur Verfügung. Gedacht ist diese Unterstützung für Familien, deren 
reguläres Einkommen die vollständige Übernahme der Kosten für Schul- und Klassenfahrten nicht zu-
lässt.  
 
Auch der Ehemaligen- und Schulunterstützungsverein (ESUV) steht Eltern zur Seite, die nicht aus eige-
ner Kraft ihren Kindern eine Schulfahrt ermöglichen können.  
 
Sprechen Sie mich in solchen Fällen bitte vertrauensvoll an. 
Kein Kind soll wegen finanzieller Schwierigkeiten nicht an Schulfahrten teilnehmen können! 
 
Auch dieses sollten Sie wissen: 
 
Für Klassenfahrten steht den Eltern, die eine Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitslosengeld  II) 
beziehen, eine Förderung durch die Agentur für Arbeit zu. § 23 Absatz 3 Nummer 3 Zweites Buch Sozi-
algesetzbuch (SGB II) sieht die Übernahme der Kosten für mehrtägige Klassenfahrten als Beihilfe vor. 
Die Antragswege und die Höhe der Förderung sind regional unterschiedlich. Der jeweilige Sachbearbei-
ter der Arbeitsagentur ist vor der Reservierung der Klassenfahrt zu informieren. Die Zuschussgewährung 
erfolgt dann in der Regel unproblematisch und in der vollständigen Höhe. Nachstehend verweisen wir 
auf den entsprechenden Gesetzestext: 
 

Mit der Regelleistung wird der laufende Unterhaltsbedarf sichergestellt. "Leistungen für [...] 
mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen sind nicht von der 
Regelleistung umfasst. Sie werden gesondert erbracht." (Sozialgesetzbuch II § 23 Absatz 3) 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

      Michael Kluge   

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 
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Informationen über die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren!  
 
 
In Niedersachsen können die meisten Lernmittel gegen Zahlung eines Entgelts ausgeliehen werden.  
 
Die Ausgestaltung des Ausleihverfahrens richtet sich nach den Beschlüssen des von der Gesamtkonfe-
renz hierfür eingesetzten Ausschusses nach § 39 Abs. (1) Niedersächsisches Schulgesetz. Die Teilnahme 
an dem Ausleihverfahren ist freiwillig und kann für jedes Schuljahr neu entschieden werden. Am Anna-
Sophianeum werden die Schulbücher nicht einzeln sondern nur als „Paket“ ausgeliehen. Außerdem 
wird für alle Jahrgänge dasselbe Entgelt in Höhe von 46,00 € erhoben. Dazu kommen noch die 6,00 € für 
den Schulplaner. Der Schulelternrat hat den Beschlüssen zugestimmt. Welche Lernmittel Sie im neuen 
Schuljahr ausleihen können, ist aus der beiliegenden Schulbuchliste ersichtlich; wobei wie bisher vor-
wiegend schon benutzte alte und auch neue Lernmittel ausgeliehen werden. Auf der Schulbuchliste 
sind auch die Ladenpreise und das von unserer Schule für die Ausleihe erhobene Entgelt angegeben. 
Damit können Sie in Ruhe vergleichen und dann entscheiden, ob Sie von dem Angebot zur Ausleihe Ge-
brauch machen wollen.  
 
Welche Lernmittel von Ihnen noch zusätzlich selbst zu beschaffen sind, ist von der Klassenstufe abhän-
gig, in der sich Ihr Kind im nächsten Schuljahr befindet und auf der Schulbuchliste ebenfalls angegeben.  

 
Wenn Sie am Ausleihverfahren teilnehmen wollen, geben Sie bitte das beiliegende Formular „Anmel-
dung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln“ umgehend unterschrieben, spätestens aber bis zum 
14.06.2019 an das Sekretariat der Schule zurück.  
 
Das Entgelt beträgt 46,00 € + 6,00 € (Schulplaner) = 52,00 € und muss für das Schuljahr 2019/20 

 
 

ebenfalls bis zum 14. Juni 2019 (Ausschlussfrist!) 
 
 
entrichtet werden und auf dem auf der Rückseite genannten Konto eingegangen sein.  
 
Wer diese Frist nicht einhält, entscheidet sich damit, alle Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten zu 
beschaffen!  
 
 
 

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 
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Bitte zahlen Sie den Schulbuchbetrag auf das folgende Konto ein:  
 

Konto:  Gymnasium Anna-Sophianeum    
IBAN: DE96 2709 2555 3046 9252 00 (Achtung! Neue IBAN-Nr.) 
BIC: GENODEF1WFV, 
Verwendungszweck (Großschreibung und ohne Leerzeile, bitte genauso 
angeben!): 2019SBA + „Name, Vorname und Klasse in diesem Schuljahr“ 

 

Wichtig!  

Leistungsberechtigte nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeit Suchende 
nach dem Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Schülerinnen und Schüler, denen Hilfe zur Erziehung mit Un-

terbringung außerhalb des Elternhauses gewährt wird (im Wesentlichen Heim- und Pflegekinder) -, dem 
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe - oder dem Asylbewerber-Leistungsgesetz sind im Schuljahr 

2019/20 von der Zahlung des Entgelts für die Ausleihe befreit. Der Nachweis ist ebenfalls bis zum 
14.06.2019  zu erbringen (durch Vorlage des Leistungsbescheides oder durch eine Bescheinigung des 

Leistungsträgers im Sekretariat – Stichtag: 01.06.). Falls Sie zu diesem Personenkreis gehören und an 
dem Ausleihverfahren teilnehmen wollen, müssen Sie sich zu dem Ausleihverfahren anmelden und 

statt der Überweisung Ihre Berechtigung der Schule durch Vorlage des Leistungsbescheides oder durch 
Bescheinigung des Leistungsträgers ebenfalls bis zum 14. Juni  2019 nachweisen. Falls Sie dies nicht 

tun, entscheiden Sie sich ebenfalls, alle Lernmittel auf eigene Kosten zu beschaffen.  
 
 
Familien mit drei oder mehr schulpflichtigen Kindern können den Antrag auf Ermäßigung des Entgelts 
stellen. Das ermäßigte Entgelt beträgt 35,00 €. Sofern Sie der Schule die Ermäßigungsgründe bis zum 
14. Juni 2019 nachweisen, brauchen Sie nur den ermäßigten Betrag auf das Schulkonto zu überweisen.  
 
Bareinzahlungen in der Schule sind nicht möglich! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
      
       Michael Kluge 
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Erziehungsberechtigte oder Erziehungsberechtigter 

Name, Vorname 

Anschrift, Telefon 

 

 

 

 

Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln 
 

 

Als Erziehungsberechtigte oder als Erziehungsberechtigter der Schülerin oder des Schülers 

Name, Vorname:
 

melde ich mich hiermit beim Anna-Sophianeum Schöningen verbindlich zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmit-

teln im Schuljahr 2019/20 an. Die Schulbücher werden nicht einzeln, sondern nur als „Paket“ ausgeliehen. Die 

Schulbuchliste für die Klassenstufe meines Kindes habe ich erhalten. Der Leihvertrag kommt nur mit der fristge-

rechten Zahlung des Entgelts zustande. Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil dieses Vertrages: 

– Das Entgelt muss bis zum 14. Juni 2019 entrichtet werden. Wer diese Frist nicht einhält, entscheidet sich 

damit, alle Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten zu beschaffen. 

– Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden von der Schule an die Schülerinnen und Schü-

ler gegen Empfangsbestätigung ausgehändigt. 

– Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu überprüfen. Falls Vorschäden festgestellt werden, 

müssen diese unverzüglich der Schule mitgeteilt werden. 

– Die Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen Lernmittel pfleglich behandelt 

und zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt in einem unbeschädigten Zustand zurückgegeben werden.  

– Falls die Lernmittel beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben werden, sodass eine weitere Ausleihe 

nicht möglich ist, sind die Erziehungsberechtigten zum Ersatz des Schadens in Höhe des Zeitwertes der jewei-

ligen Lernmittel verpflichtet. 

 

 Ich bin leistungsberechtigt nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeit Suchende  -, 

dem Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Schülerinnen und Schüler, denen Hilfe zur Erziehung mit Unterbringung 
außerhalb des Elternhauses gewährt wird (im Wesentlichen Heim- und Pflegekinder) -, dem Sozialgesetzbuch 
Zwölftes Buch - Sozialhilfe - oder dem Asylbewerberleistungsgesetz. Damit bin ich im Schuljahr 2019/20 von 
der Zahlung des Entgelts für die Ausleihe befreit. Der Nachweis ist bis zum  14.06.2019  zu erbringen (durch 
Vorlage des Leistungsbescheides oder durch eine Bescheinigung des Leistungsträgers im Sekretariat – Stich-
tag: 01.06.). 

 

 

 Ich bin erziehungsberechtigt für drei oder mehr schulpflichtige Kinder und beantrage eine Ermäßigung des 
Entgelts für die Ausleihe auf 35,00 € (incl. Schulplaner). Der Nachweis ist bis zu der o. a. Zahlungsfrist zu er-
bringen (durch Vorlage der Schülerausweise oder entsprechender Bescheinigungen – Stichtag: 01.06. – 
Nachweis bis 14.06.2019). 

  

KLASSE + Schule in diesem Schuljahr 
 

04 ____ 

 

Grundschule __________________________ 
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Ich werde das Entgelt in Höhe von 52,00 € [ggf. ermäßigt 35,00 €] auf das 
                                            

Konto    Gymnasium Schöningen 

IBAN: DE96 2709 2555 3046 9252 00 (Achtung! Neue IBAN-Nr.) 
BIC: GENODEF1WFV, 
Zweck (Großschreibung und ohne Leerzeichen, bitte EXAKT genauso angeben!): 
2019SBA +„Name + Vorname“ des Kindes in DRUCKBUCHSTABEN“ 
„Klasse in diesem Schuljahr“  

 
bis zum 14. Juni 2019  überweisen.  
 
Bitte beachten Sie, dass es sich hier um das Schulbuchkonto der Schule und nicht um das Schulkonto handelt!  
 

 

 
Rückgabebedingungen: 
 

Worauf haben Eltern, Schülerinnen und Schüler zu achten? 

 

Alle Eltern sowie die Schülerinnen und Schüler müssen darauf achten, dass mit den ausgeliehenen Schulbüchern 

pfleglich umgegangen wird, weil sie für einen mehrmaligen Gebrauch bestimmt sind. Deswegen dürfen in den 

Schulbüchern auch keine Unterstreichungen, Markierungen oder Randbemerkungen angebracht werden. Werden 

ausgeliehene Lernmittel beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben, sodass eine weitere Ausleihe nicht 

möglich ist, sind die Erziehungsberechtigten oder die volljährigen Schülerinnen und Schüler zum Ersatz des 

Schadens in Höhe des Zeitwertes der jeweiligen Lernmittel verpflichtet. Für die Ermittlung des Zeitwertes wird von 

einer gleichmäßigen Abnutzung der Lernmittel über die Dauer der Nutzung ausgegangen. 

 

Der Schulplaner geht in das Eigentum Ihres Kindes über und braucht nicht zurückgegeben werden.  

 

Die Bedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie an. 

 

 

 

 

 

 

   

Ort, Datum Unterschrift 
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SCHULBUCHLISTE 
 Schuljahr 2019/20 
 5. Jahrgang 

 

        Fach Titel Verlag ISBN-/Best.-Nr. Preis € K L 

 DE Deutschbuch 5 SB Cornelsen 978-3-06-062413-3 26,50   X 

 DE Deutschbuch 5 AH mit CD-ROM Cornelsen 978-3-06-062493-5 13,99 X   

 DE Die deutsche Rechtschreibung Duden 978-3-411-04017-9 26,00 X   

 EN Access 1 Schülerbuch Cornelsen 978-3-06-032544-3 22,00   X 

 EN Access 1 Workbook  Cornelsen 978-3-06-032581-8 9,75 X   

 GE Zeit für Geschichte 5/6 Schroedel 978-3-507-36570-4 28,50   X 

 EK Diercke Erdkunde 5/6 Nds. G9 Westermann 978-3-14-144670-8 25,50   X 

 MA Elem. d. Mathematik SB 5  Schroedel 978-3-507-88580-6 25,50   X 

 WN LebensWert Band 1 Buchner Verlag 978-3-7661-6671-5 24,90   X 

 RE Das Kursbuch Religion 1  Diesterweg 978-3-7668-4324-1 24,50   X 

 RK Mittendrin 5/6 Sek I Kösel 978-3-466-50762-7 19,50   X 

 BI Bioskop 5/6  Westermann 978-3-14-150500-9 31,50   X 

 CH Chemie heute Teilband 1 Schroedel 978-3-507-86043-8 26,50   X 

 PH Dorn / Bader Physik 5/6 Schroedel 978-3-507-86231-9 15,95    X 

 MU Musik um uns 1 Schroedel 978-3-507-03010-7 27,95 
 

X 

 MU Musik um uns 1A Arbeitsheft Schroedel 978-3-507-03018-3 5,50 X   

        

        ENTGELT FÜR DIE AUSLEIHE + SCHULPLANER  2)                                                                  46,00 € + 6,00 € = 52,00 € 1) 

Wer nicht am Ausleihverfahren teilnimmt, überweist nur den Betrag von 6,00 € für den Schulplaner 

        

WEITERE KOSTEN 
      Anschaffung eines Jugendbuches (wird vom Fachlehrer im Unterricht bekanntgegeben) 10,00 € 

 

        

        HINWEISE: 
      K Bücher, die selbst gekauft werden müssen. 

L Bücher, die von der Schule ausgeliehen werden können oder, falls Sie am Leihverfahren nicht teilnehmen, 
selbst im Handel oder privat zu beschaffen sind. 

 1) Bei drei und mehr schulpflichtigen Kindern reduziert sich die Leihgebühr incl. Schulplaner auf 35,00 €  pro Kind. 
2) Der Schulplaner ist verpflichtendes Arbeitsmittel. Er wird am ersten Schultag, statt des Hausaufgabenheftes,  

über die Klassenlehrer ausgegeben (bitte kein zusätzliches Hausaufgabenheft beschaffen!) 

  

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 
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Welche Unterrichtsmaterialien kann ich zu Beginn bereits anschaffen? 
 

 
Allgemeine Anschaffungen: 

 Ihr Kind erhält am ersten Schultag den Schuljahresplaner von der Schule. Er ist auf Antrag des 
Schulelternrats und durch Beschluss des Schulvorstands verpflichtendes Arbeitsmittel geworden und  
wurde von der Schule speziell für Ihr Kind entwickelt. Neben dem Kalender für allgemeine Termine und 
den Hausaufgaben befinden sich dort zahlreiche Informationen rund um unsere Schule und wichtige 
Vereinbarungen und Anleitungen zur Arbeitsorganisation. Der Schulplaner ersetzt die Hausaufgabenhefte 
und umfasst ein ganzes Schuljahr. Er wird von Ihnen zusammen mit dem Ausleihe-Entgelt für die 
Schulbücher bezahlt. 

 Kladde für allgemeine Mitschriften im Unterricht 
 
In den nicht aufgelisteten Fächern teilen die Fachlehrer und Fachlehrerinnen den spezifischen Bedarf für 
ihr Fach in den ersten Unterrichtsstunden mit. 
 
Für die folgenden Fächer liegen Anschaffungsempfehlungen vor: 
 
Für das Fach Kunst: 

 Sammelmappe, DIN A3 (es wird kein Mal- oder Zeichenblock A3 benötigt) 
 Schere 
 Fineliner, schwarz, und Bleistift, möglichst weich (B oder 2B) 
 Schnellhefter (Pappe), hellblau 

 
 
Für das Fach Mathematik: 

 Zirkel  
 Geodreieck mit Winkelskala 
 2 Hefte DIN A4, kariert mit Rand Nr. 28 
 Bleistift (HB) 

 
 
Für das Fach Deutsch: 

 1 Heft DIN A4, liniert mit weißem Rand Nr. 25  
 1 Schnellhefter, rot, mit liniertem Papier 
 1 Textmarker rot 

 
 
Für das Fach Englisch: 

 1 Schnellhefter, gelb, mit liniertem Papier 
 
 
Für das Fach Religion / Werte und Normen: 

 1 Schnellhefter, lila, mit liniertem Papier (Werte und Normen) 
 1 Schnellhefter, lila, mit liniertem Papier (ev. und kath. Religion) 

 
 
Für die Fächer  Biologie / Physik / Chemie 

 je 1 Schnellhefter (Pappe), grün, mit kariertem Papier  

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 
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Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens am 
Gymnasium Anna-Sophianeum 

 
 
Die Bewertung des Arbeitsverhaltens bezieht sich 
vor allem auf folgende Gesichtspunkte:  

   Leistungsbereitschaft und Mitarbeit  

   Ziel- und Ergebnisorientierung  

   Kooperationsfähigkeit  

   Selbstständigkeit  

   Sorgfalt und Ausdauer  

   Verlässlichkeit.  
 

 

 
Die Bewertung des Sozialverhaltens  
bezieht sich vor allem auf folgende Gesichtspunkte:  

   Reflexionsfähigkeit  

   Konfliktfähigkeit  

   Vereinbaren und Einhalten von Regeln, 
Fairness  

   Hilfsbereitschaft und Achtung Anderer  

   Übernahme von Verantwortung  

   Mitgestaltung des Gemeinschaftslebens.  

Die Klassenkonferenz trifft eine zusammenfassende Bewertung sowohl zum Arbeitsverhalten als auch zum Sozi-
alverhalten und verwendet dazu die nachfolgend aufgeführten fünf Abstufungen, wobei die Stufen D und E im 
Zeugnis durch Hervorhebung einzelner Gesichtspunkte ergänzt werden. 

 
Stufe A: „verdient besondere Anerkennung”    diese Bewertung soll erteilt werden, wenn das Verhalten den 

Erwartungen in besonderem Maße entspricht und Gesichts-
punkte hervorragen 

Stufe B: „entspricht den Erwartungen in  

vollem Umfang”  
diese Bewertung soll erteilt werden, wenn das Verhalten den 
Erwartungen voll und uneingeschränkt entspricht 

 
Stufe C: „entspricht den Erwartungen”   diese Bewertung soll erteilt werden, wenn das Verhalten den 

Erwartungen im Allgemeinen entspricht  

 
Stufe D: „entspricht den Erwartungen mit 

Einschränkungen”  
diese Bewertung soll erteilt werden, wenn das Verhalten den 
Erwartungen im Ganzen noch entspricht 

  
Stufe E: „entspricht nicht den Erwartungen” diese Bewertung soll erteilt werden, wenn das Verhalten den  Er-

wartungen nicht oder ganz überwiegend nicht entspricht und eine 
Verhaltensänderung in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist 

Am Anna-Sophianeum soll jede Schülerin und jeder Schüler anstreben, mindestens die Stufe B zu errei-

chen. Diese wird vergeben, wenn nachfolgende Kriterien erfüllt werden: 
 

Arbeitsverhalten 
Wir erwarten von unseren Schülerinnen und Schülern am Anna-Sophianeum, dass sie … 

 Leistungsbereitschaft zeigen und gut mitarbeiten (Leistungsbereitschaft & Mitarbeit),  

 zielstrebig, ausdauernd und konzentriert mitarbeiten (Arbeitstempo und Zielorientierung),  

 die Zusammenarbeit fördern und teamfähig sind (Kooperationsfähigkeit),  

 selbstständig arbeiten (Selbstständigkeit),  

 ihre Aufgaben zuverlässig erledigen und die Materialien immer dabei haben (Verlässlichkeit) und  

 Hefte und Mappen sorgfältig führen und mit Büchern und Geräten sachgerecht umgehen (Sorgfalt).  

Für das Zeigen dieser Merkmale wird die Beurteilung „entspricht den Erwartungen im vollen Umfang“ er-
teilt.  

Sozialverhalten  
Wir erwarten von den Schülerinnen und Schülern am Anna-Sophianeum, dass sie …  

 sich für das Schulleben engagieren und Aufgaben übernehmen (Engagement für die Schulgemeinschaft),  

 sich verantwortungsvoll und fair an Regeln und Vereinbarungen halten (Einhalten von Regeln, Fairness),  

 über eigenes Verhalten nachdenken und es gegebenenfalls verändern (Reflexionsfähigkeit),  

 sich bei Konflikten verantwortungsvoll verhalten und zu Lösungsmöglichkeiten beitragen (Konfliktverhalten),  

 rücksichtsvoll und hilfsbereit sind (Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme) und  

 sich bei der Lösung von Aufgaben respekt- und verantwortungsvoll einbringen und die Zusammenarbeit fördern 
(Kooperationsfähigkeit).  

 

Für das Zeigen dieser Merkmale wird die Beurteilung „entspricht den Erwartungen im vollen Umfang“  
erteilt.   
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Kriterien für das Arbeits- und Sozialverhalten 
 
Arbeitsverhalten 
Leistungsbereitschaft & Mitarbeit 
A) Arbeitet sehr gut und intensiv mit 
B) Zeigt Leistungsbereitschaft und arbeitet gut mit 
C) Zeigt Leistungsbereitschaft und arbeitet mit 
D) Zeigt nicht immer die nötige Leistungsbereitschaft und 

Mitarbeit 
E) Ist nicht leistungsbereit und arbeitet nicht mit 

Arbeitstempo & Zielorientierung 
A) Arbeitet konstant zielstrebig, zügig und konzentriert mit 
B) Arbeitet zielstrebig, ausdauernd und konzentriert mit 
C) Arbeitet zielstrebig und ausdauernd mit 

D) Arbeitet wenig zielstrebig, ausdauernd und konzentriert mit 
E) Arbeitet nicht zielstrebig, ausdauernd und konzentriert mit 
Kooperationsfähigkeit 
A) Fördert entscheidend die Zusammenarbeit, ist besonders 

teamfähig und lässt andere an seinem Wissen teilhaben 
B) Fördert die Zusammenarbeit und ist teamfähig 
C) Ist zur Zusammenarbeit bereit und ist teamfähig 
D) Fördert die Zusammenarbeit nur wenig und ist kaum team-

fähig 
E) Ist nicht zur Zusammenarbeit bereit  
Selbstständigkeit 
A) Arbeitet selbstständig und ist wissbegierig über das Gefor-

derte hinaus 
B) Arbeitet selbstständig 
C) Arbeitet selbstständig und benötigt nur gelegentlich Impulse 
D) Arbeitet kaum selbstständig und benötigt Anleitung 
E) Ist unselbstständig und benötigt viele Anweisungen 
Verlässlichkeit 
A) Erledigt Aufgaben sehr zuverlässig und zeigt besondere 

Sorgfalt im Umgang mit Arbeitsmaterialien 
B) Erledigt Aufgaben zuverlässig und hat alle Materialien dabei 
C) Erledigt die Aufgaben und hat die Materialien fast immer 

dabei 
D) Erledigt Aufgaben nachlässig und hat oft Materialien nicht 

dabei 
E) Erledigt Aufgaben nicht zuverlässig und geht mit Arbeitsma-

terialien sorglos um 
Sorgfalt 
A) Führt Heft und Mappe besonders sorgfältig und geht mit 

Büchern und Geräten sachgerecht um 
B) Führt Heft und Mappe sorgfältig und geht mit Büchern und 

Geräten sachgerecht um 
C) Führt Heft und Mappe und geht mit Büchern und Geräten 

sachgerecht um 
D) Führt Heft und Mappe nachlässig bzw. geht mit Büchern 

und Geräten wenig sachgerecht um 
E) Führt kein Heft und keine Mappe bzw. geht nicht sachge-

recht mit Büchern und Geräten um 
 

 
Sozialverhalten 
Engagement für die Schulgemeinschaft 
A) Engagiert sich stark für die Schulgemeinschaft und setzt sich 

für Andere ein 
B) Engagiert sich für die Schulgemeinschaft und übernimmt 

Aufgaben 
Einhalten von Regeln, Fairness 
A) Hält sich sehr verantwortungsvoll und fair an Regeln und 

Vereinbarungen 
B) Hält sich verantwortungsvoll und fair an Regeln und Vereinba-

rungen 
C) Ist sich der Regeln bewusst und hält sich an Vereinbarungen 
D) Hält sich nur nach Aufforderung an Regeln und Vereinbarun-

gen 
E) Hält sich nicht an Regeln sowie Vereinbarungen bzw. zeigt 

unfaire Verhaltensweisen 

Reflexionsfähigkeit 
A) Denkt über eigenes Verhalten und das anderer nach und wirkt 

gegebenenfalls auf Veränderung  hin 
B) Denkt über eigenes Verhalten nach und ändert es gegebenen-

falls 
C) Ist bereit, über eigenes Verhalten nachzudenken und es gege-

benenfalls zu ändern 
D) Ist nur nach Gespräch bereit, über eigenes Verhalten nachzu-

denken und es zu ändern 
E) Ist nicht bereit, über eigenes Verhalten nachzudenken 
Konfliktverhalten 
A) Verhält sich bei Konflikten verantwortungsvoll und trägt ei-

genständig zu Lösungsmöglichkeiten bei  
B) Verhält sich bei Konflikten verantwortungsvoll und trägt zu 

Lösungsmöglichkeiten bei 

C) Verhält sich bei Konflikten verantwortungsbewusst 
D) Zeigt wenig Interesse an einer Konfliktlösung 
E) Verhält sich konfliktfördernd und sträubt sich gegen eine 

Konfliktlösung 
Hilfsbereitschaft & Rücksichtnahme 
A) Geht in angemessener Form mit anderen um und ist hilfsbe-

reit und rücksichtsvoll  

B) Ist hilfsbereit und rücksichtsvoll  
C) Ist meistens hilfsbereit und rücksichtsvoll 
D) Ist nur manchmal hilfsbereit und rücksichtvoll 
E) Ist kaum hilfsbereit und gelegentlich rücksichtslos 
Kooperationsfähigkeit 
A) Stimmt respekt- und verantwortungsvoll die Bearbeitung und 

Lösung von Aufgaben ab und fördert entscheidend die Zu-
sammenarbeit 

B) Bringt sich bei der Lösung von Aufgaben respekt- und verant-
wortungsvoll ein und fördert die Zusammenarbeit 

C) Ist zur Zusammenarbeit bereit und kann Hilfe sowohl geben 
als auch annehmen 

D) Ist nur nach Aufforderung zur Zusammenarbeit bereit  
E) Stört oder verhindert die Zusammenarbeit 

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 
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Schulordnung  

(beschlossen von der Gesamtkonferenz am 02.07.1997; zul. geä. am 06.11.2018) 
 

 

Um ein gutes Zusammenleben in der Schulgemeinschaft zu ermöglichen, haben Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler 
sowie Eltern die folgende Ordnung erarbeitet. 
 
Sicherheit von Personen und Eigentum 
Jede Schülerin und jeder Schüler hat sich im Schulgebäude und auf dem Schulgelände so zu verhalten, dass weder sie 
selbst noch andere Personen gefährdet, behindert, verletzt oder geschädigt werden. 
 
Fahrzeuge aller Art dürfen auf dem Schulgelände nur im Schritttempo bis zum Abstellplatz gefahren werden.  
 
Bis 14 Uhr sind beide Parkplätze ausschließlich für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Lehrkräfte der Schule, Zulieferer 
und Handwerkerfahrzeuge reserviert. Die gekennzeichneten Bereiche für die Feuerwehrzufahrt und Zulieferbetriebe 
und die Behindertenparkplätze sind freizuhalten.  
 
Motorräder und Mofas dürfen unter der überdachten Abstellfläche zwischen Pausen- und Sporthalle geparkt werden.  
 
Fahrräder sind grundsätzlich im Fahrradkeller abzustellen und anzuschließen.   
 
Zur Vermeidung von Diebstählen sind Geld- und Wertsachen nicht unbeaufsichtigt aufzubewahren. 
 
Ordnung und Sauberkeit in der Schule 
Jede Schülerin und jeder Schüler hat sich im Schulgebäude und auf dem Schulgelände so zu verhalten, dass Beschädi-
gungen und Verschmutzungen des Gebäudes, des Inventars und der Anlagen vermieden werden.  
 
Klassen und Kurse können zum Ordnungsdienst herangezogen werden.  
 
Die Einnahme des Mittagessens ist nur im Mensa- und Cafeteriabereich erlaubt.  
 
Die Nutzung des Handys während des Unterrichts ist verboten. Das Handy ist auszuschalten. Ausnahmen bedürfen der 
Genehmigung. Außerhalb des Unterrichts darf durch die Nutzung des Handys niemand gestört werden. Ansonsten ist 
die Handynutzung in den Pausen und nachmittags auf dem gesamten Schulgelände verboten, außer 

- für die Oberstufenschüler im Oberstufenraum 
- in einem ausgewiesenen Bereich auf dem Schulhof (Handyzone) 
- im B- und E-Trakt. 

Sollte der Schulhof im Winter aus Sicherheitsgründen gesperrt werden müssen, darf das Handy, allerdings nur solange 
wie die Sperrung andauert, ausnahmsweise auch in der Pausenhalle genutzt werden. 
 
Der Oberstufenraum ist jeweils den beiden höchsten Jahrgängen der Oberstufe vorbehalten. 
 
In den großen Pausen und in der Mittagspause verlassen die Schülerinnen und Schüler die Flure und i.d.R. die Unter-
richtsräume, die von den Fachlehrerinnen und Fachlehrern abgeschlossen werden. Nach dem Vorklingeln dürfen die 
Flure wieder betreten werden. Bei Raumwechsel dürfen innerhalb der Pausen die Flure kurz betreten werden, um die 
Schultaschen vor dem Unterrichtsraum abzulegen. 
 

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 
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Nur für die B- und E-Trakte gilt: 
Da im B- und E-Trakt keine Unterstellmöglichkeiten auf dem Pausenhof vorhanden sind, dürfen sich die Schülerinnen 
und Schüler in den Pausen bei Regenwetter in den Klassenräumen aufhalten. Die Entscheidung hierüber trifft die je-
weilige Fachlehrkraft. Ansonsten werden die Klassenräume des B- und E-Traktes in den beiden großen Pausen wie im 
Hauptgebäude auch abgeschlossen. 
 
Unterrichtsorganisation 
Jede Schülerin und jeder Schüler hat sich so zu verhalten, dass der Unterricht ohne Verzögerung beginnen und stö-
rungsfrei ablaufen kann. 
 
Wenn eine Lehrkraft etwa 5 Minuten nach planmäßigem Unterrichtsbeginn noch nicht erschienen ist, fragen die Klas-
sensprecherin, der Klassensprecher, die Kurssprecherin oder der Kurssprecher im Sekretariat nach.  
 
Einhaltung von Rechtsvorschriften 
Jede Schülerin und jeder Schüler hat auf Grund von Rechtsvorschriften u.a. zu beachten: 
 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 05-10 dürfen ohne Erlaubnis in Pausen und Freistunden das Schulgelände 
nicht verlassen.  
 
Müssen gemäß Stundenplan die Landkreishalle, das Schwimmbad, das Elm-Stadion, der B- oder E-Trakt oder von dort 
wieder das Hauptgebäude erreicht werden, ist stets nur der direkte Weg zu nutzen. Als Weg vom und zum B- und E-
Trakt darf ausschließlich der Weg über die Brücke benutzt werden. Das Überqueren der Straße auf andere Art ist ver-
boten. Der E-Trakt ist über den Haupteingang zu betreten, der Weg zum B-Trakt soll durch die kleine Tür im Zaun über 
den Schulhof des E-Traktes, die Treppe hinunter nach links zum Haupteingang des B-Traktes genommen werden.  
 
Das Rauchen und der Konsum alkoholischer Getränke sind im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten.1 Der 
Waffenerlass2 und die Sicherheitsvorschriften in Fachräumen sind zu beachten. Diese und andere Bestimmungen wer-
den in den Klassen und Tutandengruppen besprochen. 
 
Verhalten bei schulischen Veranstaltungen 
Jede schulische Veranstaltung hat einen inhaltlichen Bezug zum Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule. Sie wird 
von der Schule getragen, organisiert und beaufsichtigt. In Zweifelsfällen entscheidet der Schulleiter nach pflichtgemä-
ßem Ermessen, ob es sich um eine schulische Veranstaltung handelt. 
 
Daher sind die bei allen unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Schulveranstaltungen vorgesehenen Regelungen 
zu beachten und den Anordnungen der verantwortlichen Personen Folge zu leisten. 
 
Anmerkungen 
Der B- und E-Trakt gehören im Sinne der Schulordnung zum Schulgebäude bzw. Schulgelände. Als Schulgelände und 
Pausenhof gelten im B- und E-Trakt-Bereich nur der Hofbereich (nicht der Park- und Hauptschulbereich). 
 
ANLAGEN 
Die nachfolgenden Anlagen sind Bestandteil der Schulordnung und werden durch Aushang am Schwarzen Brett in der 
Pausenhalle bekannt gegeben: 

- Allgemeine Bestimmungen der Mediothek (vom 15.06.2011 – auch Aushang in der Mediothek) 
- Benutzerordnung für den Kraft- und Fitnessraum (vom 19.06.2006 – auch Aushang im Kraftraum) 
- Benutzerordnung EDV-Raum (vom 03.09.2001- auch Aushang im EDV-Raum) 
- Ordnungsdienst (v. 24.02.87, zul. geä. am 27.03.19 – auch Aushang in den Klassen- und Fachräumen) 
- Konzept zur Müllvermeidung (vom 19.06.2006, geä. 01.08.2017 – auch Aushang in den Unterrichtsräumen) 
- Antrag auf Verlassen des Schulgebäudes während der aktiven Pause3 

 

                                                        
1  Weiteres ist im Erlass „Rauchen und Konsum alkoholischer Getränke in der Schule“  vom 07.12.2012 geregelt. 
2 Erlass „Verbot des Mitbringens von Waffen, Munition und vergleichbaren Gegenständen sowie von Chemikalien in 

Schulen“ vom 06.08.2014 
3  wird in der Elternmappe nicht mit ausgegeben; nur im Sekretariat erhältlich 
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Parkordnung: Halten und Parken 
ist auf dem Schulgelände zum Bringen und Abholen der Kinder verboten! 

 

Die Parkplätze der Schule sind bis 14:00 Uhr ausschließlich für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Lehrkräfte der 
Schule, Zulieferer und Handwerksfahrzeuge reserviert.  
 

Die Schulauffahrt ist Feuerwehrzufahrt. Aus Sicherheitsgründen besteht hier ein absolutes Halteverbot! Bitte 
seien Sie Vorbild für Ihr Kind und halten Sie die Regeln ein.  Auf dem oberen Parkplatz vor der Sporthalle steht ein 
Behindertenparkplatz zur Verfügung. Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern dürfen die Feuerwehrein-
fahrt zum Schulgelände auch nicht kurzfristig zum Absetzen befahren, da wegen der Enge der Auffahrt eine zu 
große Verkehrsgefährdung für alle Verkehrsteilnehmer, besonders aber auch für mit dem Fahrrad zur Schule 
kommende Schülerinnen und Schüler besteht! 
 

Es gibt um die Schule herum zahlreiche Parkmöglichkeiten, die von Eltern sowie Schülerinnen und Schülern ge-
nutzt werden können. Zwei große öffentliche Parkplätze befinden sich am Burgplatz und am Schloss.  Von hier 
aus können Sie den Fußweg zwischen Burg und Schloss nutzen oder aber auch über den Schlosshof gehen. Die 
Schule kann von allen Parkplätzen in weniger als drei Minuten zu Fuß erreicht werden!  
 

Ich/Wir erkenne/n diese Parkordnung hiermit an und werde/n, falls ich/wir mein/unser Kind einmal mit dem 
Kfz zur Schule bringen oder es abholen sollte/n, vormittags bis 14 Uhr nicht auf das Schulgelände fahren und 
auch nicht auf dem Gelände innerhalb der Feuerwehrauffahrt parken. 
 
 
 
Schöningen, den ________________________________________________________ 
                                  Datum                                                                     Unterschrift/en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

 

-------- 3 Minuten --------  

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 
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Verbot des Mitbringens von Waffen Munition und vergleichbaren 
Gegenständen sowie von Chemikalien in Schulen 

Textauszug (RdErl. d. MK v. 6.8.2014) 
 

 
 

1. Es wird untersagt, Waffen i. S. des Waffengesetzes in der jeweils geltenden Fassung mit in die 

Schule, auf das Schulgelände oder zu Schulveranstaltungen zu bringen oder bei sich zu führen. 

Dazu gehören die im Waffengesetz als verboten bezeichneten Gegenstände (insbesondere die 

sogenannten Butterflymesser, Faustmesser, Springmesser, Fallmesser, Stahlruten, Totschläger, 

Schlagringe usw.) sowie die Gegenstände, für die nach dem Waffengesetz ein Verbot des Füh-

ren besteht (Einhandmesser und feststehende Messer mit einer Klingenlänge von mehr als 

12 cm usw.) sowie Schusswaffen. 
 

2. Das Verbot erstreckt sich auch auf gleichgestellte Gegenstände (z. B. Schreckschuss-, Reiz-

stoff- und Signalwaffen), Gassprühgeräte, Hieb- und Stoßwaffen sowie waffenähnliche Gegen-

stände wie Schlachter-, Küchen- oder Taschenmesser, Pfeffersprays und Laser-Pointer. 
 

3. Verboten sind auch Waffen, mit denen der Umgang ganz oder teilweise von der Erlaubnispflicht 

oder von einem Verbot ausgenommen ist oder die vom Anwendungsbereich des Waffengeset-

zes ganz oder teilweise ausgenommen sind (z. B. Spielzeugwaffen oder Soft-Air-Waffen mit ei-

ner Geschossenergiegrenze bis zu 0,5 Joule). Untersagt wird auch das Mitbringen oder Beisich-

führen von Nachbildungen von Waffen, die aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes mit Waf-

fen i. S. des Waffengesetzes verwechselt werden können. 
 

4. Das Verbot gilt auch für volljährige Schülerinnen und Schüler, die entweder im Besitz einer Er-

laubnis zum Führen von Waffen sind (z. B. Waffenschein und kleiner Waffenschein) oder er-

laubnisfreie Waffen erwerben dürfen. 
 

5. Untersagt wird außerdem das Mitbringen und Beisichführen von Munition jeder Art, von Feuer-

werkskörpern, von Schwarzpulver sowie von Chemikalien, die geeignet sind, für explosive Ver-

bindungen verwendet zu werden. 
 

6. Die Schulleitung kann in Einzelfällen Ausnahmen zulassen, z. B. für Sport- oder Theater-

veranstaltungen, im Hauswirtschaftsunterricht oder während Schulveranstaltungen mit Essen-

verkauf. 
 

7. Alle Schülerinnen und Schüler sind jeweils zu Beginn eines Schuljahres über den Inhalt dieses 

RdErl. zu belehren. Dabei ist auf die altersbedingten speziellen Gefährdungen besonders einzu-

gehen. Es ist darauf hinzuweisen, dass ein Verstoß gegen das Verbot des Mitbringens von Waf-

fen usw. eine Erziehungs- oder Ordnungsmaßnahme zur Folge haben kann. 
 

 

 

 

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 
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8. Ein Abdruck dieses RdErl. ist jeweils bei der Aufnahme in eine Schule (in der Regel erstes und 

fünftes Schuljahr sowie beim Eintritt in berufsbildende Schulen) den Erziehungsberechtigten zur 

Kenntnis zu geben. 

 

Ich habe den Erlass über das Verbot des Mitbringens von Waffen usw. in Schulen zur Kenntnis 

genommen. 

 

Schöningen, _______________   ___________________________________ 

  Datum     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 
 

9. Dieser RdErl. tritt am 1.9.2014 in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2019 außer Kraft.  
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Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten bei Menschen (IfSG) 

Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte 
 gem. § 34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

 
Wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und dann die Schule besucht, in die es jetzt aufge-
nommen werden soll, kann es andere Kinder, Lehrer, Erzieher oder Betreuer anstecken. Außerdem sind 
gerade Säuglinge und Kinder während einer Infektionskrankheit abwehrgeschwächt und können sich 
dort noch Folgeerkrankungen (mit Komplikationen) zuziehen. 
 
Um dies zu verhindern, möchten wir Sie mit diesem Merkblatt über Ihre Pflichten, Verhaltensweisen 
und das übliche Vorgehen unterrichten, wie sie das Infektionsschutzgesetz vorsieht. In diesem Zusam-
menhang sollten Sie wissen, dass Infektionskrankheiten in der Regel nichts mit mangelnder Sauberkeit 
oder Unvorsichtigkeit zu tun haben. Deshalb bitten wir Sie stets um Offenheit und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit. 
 
Das Gesetz bestimmt, dass Ihr Kind nicht in die Schule gehen darf, wenn 
 

1. es an einer schweren Infektion erkrankt ist, die durch geringe Erregermengen verursacht wird. 
Dies sind nach der Vorschrift: Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose und Durchfall durch 
EHEC-Bakterien. Alle diese Krankheiten kommen in der Regel nur als Einzelfälle vor (außerdem 
nennt das Gesetz noch virusbedingte, hämorrhagisches Fieber, Pest und Kinderlähmung. Es ist 
aber höchst unwahrscheinlich, dass diese Krankheitserreger in Deutschland übertragen werden); 

 
2.  eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen schwer und kompliziert verlaufen kann, 

dies sind Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken, Hirnhautentzündung durch 
Hib-Bakterien, Meningokokken-Infektionen, Krätze, ansteckende Borkenflechte, Hepatitis A und 
bakterielle Ruhr; 

 
3. ein Kopflausbefall vorliegt und die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist; 

 
4. es vor Vollendung des 6. Lebensjahres an einer infektiösen Gastroenteritis erkrankt ist oder ein 

entsprechender Verdacht besteht. 
 
Die Übertragungswege der aufgezählten Erkrankungen sind unterschiedlich. Viele Durchfälle und Hepa-
titis A sind sogenannte Schmierinfektionen. Die Übertragung erfolgt durch mangelnde Händehygiene 
sowie durch verunreinigte Lebensmittel, nur selten durch Gegenstände (Handtücher, Möbel, Spielsa-
chen). Tröpfchen- oder „fliegende“ Infektionen sind z.B. Masern, Mumps, Windpocken und Keuchhus-
ten. Durch Haar-, Haut- und Schleimhautkontakte werden Krätze, Läuse und ansteckende Borkenflech-
te übertragen. 
 

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 
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Dies erklärt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besonders günstige Bedingungen für eine Über-
tragung der genannten Krankheiten bestehen. Wir bitten Sie also, bei ernsthaften Erkrankungen Ihres 
Kindes immer den Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu nehmen (z.B. bei hohem Fieber, 
auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen länger als einen Tag und anderen be-
sorgniserregenden Symptomen). Er wird Ihnen - bei entsprechendem Krankheitsverdacht oder wenn 
die Diagnose gestellt werden konnte - darüber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die 
einen Besuch der GE nach dem Infektionsschutzgesetz verbietet. 
 
Muss ein Kind zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt werden, benachrichtigen Sie uns 
bitte unverzüglich und teilen Sie uns auch die Diagnose mit, damit wir zusammen mit dem Gesund-
heitsamt alle notwendigen Maßnahmen ergreifen können, um einer Weiterverbreitung der Infektions-
krankheit vorzubeugen.  
 
Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung schon erfolgt, bevor typische 
Krankheitssymptome auftreten. Dies bedeutet, dass Ihr Kind bereits Spielkameraden, Mitschüler oder 
Personal angesteckt haben kann, wenn es mit den ersten Krankheitszeichen zu Hause bleiben muss. In 
einem solchen Fall müssen wir die Eltern der übrigen Kinder anonym über das Vorliegen einer anste-
ckenden Krankheit informieren. 
 
Manchmal nehmen Kinder oder Erwachsene nur Erreger auf, ohne zu erkranken. Auch werden in eini-
gen Fällen Erreger nach durchgemachter Erkrankung noch längere Zeit mit dem Stuhlgang ausgeschie-
den oder in Tröpfchen beim Husten und durch die Ausatmungsluft übertragen. Dadurch besteht die 
Gefahr, dass sie Spielkameraden, Mitschüler oder das Personal anstecken. Im Infektionsschutzgesetz ist 
deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider“ von Cholera-, Diphtherie-, EHEC-, Typhus-, Paratyphus- 
und Shigellenruhr-Bakterien nur mit Genehmigung und nach Belehrung des Gesundheitsamtes wieder 
in eine GE gehen dürfen. 
 
Auch wenn bei Ihnen zu Hause jemand an einer schweren oder hochansteckenden Infektionskrankheit 
leidet, können weitere Mitglieder des Haushaltes diese Krankheitserreger schon aufgenommen haben 
und dann ausscheiden, ohne selbst erkrankt zu sein. Auch in diesem Fall muss Ihr Kind zu Hause blei-
ben. 
 
Wann ein Besuchsverbot der Schule oder einer anderen GE für „Ausscheider“ oder ein möglicherweise 
infiziertes aber nicht erkranktes Kind besteht, kann Ihnen Ihr behandelnder Arzt oder Ihr Gesundheits-
amt mitteilen. Auch in diesen beiden genannten Fällen müssen Sie uns benachrichtigen. 
 
Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, (Röteln), Kinderlähmung, Typhus und Hepatitis A stehen Schutz-
impfungen zur Verfügung. Liegt dadurch ein Schutz vor, kann das Gesundheitsamt in Einzelfällen das 
Besuchsverbot sofort aufheben. Bitte bedenken Sie, dass ein optimaler Impfschutz jedem Einzelnen 
sowie der Allgemeinheit dient.  
 
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Haus- oder Kinderarzt oder an Ihr Ge-
sundheitsamt.  
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Datenschutz, Fotos, Homepage und Newsletter                         
 

Auf unsere Homepage als Quelle für tagesaktuelle Informationen haben wir Sie bereits hingewiesen 
und viele Mitglieder der Schulgemeinschaft nutzen die Homepage auch gern und rege. Über die Arbeit 
und Projekte des Anna-Sophianeum wird auch häufig in der Presse berichtet.  
 

Presseberichte, ein Newsletter oder eine Homepage ohne Bilder wären sicher wenig ansprechend und 
oft geben Fotos der Hauptbeteiligten, nämlich unserer Schülerinnen und Schüler, die Atmosphäre einer 
schulischen Veranstaltung besser wieder als ein Text es könnte.  
 

Die Veröffentlichung von Fotos im Internet und in der Presse ist durch das Kunsturhebergesetz (Kun-
stUrhG) geregelt, welches das Recht am eigenen Bild beschreibt. Hiernach dürfen „Bildnisse (...) nur mit 
Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. (...)“ (§22 Kun-
stUrhG). Von der Notwendigkeit der Einwilligung kann abgesehen werden, wenn es sich um „Bilder von 
Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenom-
men haben“ handelt (§23 KunstUrhG). Als unproblematisch werden daher aus Datenschutzsicht Grup-
penfotos von Schülerinnen und Schülern bei schulischen Veranstaltungen beurteilt, so wie sie auf unse-
rer Homepage im Regelfall zu finden sind. 
 

Sollten Sie oder Ihre Kinder jedoch einmal mit der Veröffentlichung eines Fotos nicht einverstanden 
sein, so teilen Sie uns dies bitte über das Sekretariat telefonisch oder per E-Mail mit. Wir werden dann 
das entsprechende Bild von der Homepage löschen bzw. künftig dafür sorgen, dass Ihr Kind ggfs. nicht 
mit auf den Pressefotos erscheint.  
 

Hinweis: Die u. g. Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden! 
 
 

Bestätigung 
Von der Möglichkeit der Veröffentlichung von Fotos meines Kindes auf der Homepage und im 
Newsletter der Schule habe ich Kenntnis genommen. Ich bin damit einverstanden. Ich bin auch damit 
einverstanden, dass Fotos im Rahmen von schulischen Projekten und Veranstaltungen von der Presse 
veröffentlicht werden können. 
  
 
_______________________________________________ 
Name, Vorname des Kindes (bitte in Blockschrift ausfüllen) 

 

 
Schöningen, den ____________________          _______________________________________ 
         Datum                    Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten 
 

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 

 

  
 

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 
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Schülerausweis, Klassenfotos 
 
Für den Schülerausweis der Schule und für Klassenfotos wird vom Schulelternrat in der Regel ein Fotograf beauftragt, der dann die gesam-
te Abwicklung der Erstellung übernimmt. Mit diesem Fotografen wird ein Vertrag abgeschlossen, der den Fotografen verpflichtet, sämtli-
che datenschutzrechtliche Vorgaben einzuhalten. 
 
Eine Verpflichtung zum Kauf von Fotos oder des Schülerausweises besteht für Ihr Kind oder Sie zu keinem Zeitpunkt.  Für die Erstellung 
und Abwicklung des Schülerausweises oder von Schülerfotos ist aber die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Ihres Kindes im 
Sinne von Artikel 4 Nr. 2 und Artikel 8 Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) erforderlich.  
 
Deshalb benötigen wir für die nachfolgend aufgeführte Art und den Zweck der Verarbeitung sowie die Art der personenbezogenen Daten 
und der Kategorie Ihr Einverständnis: 
 
Art der Verarbeitung: 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten zum Zweck der Durchführung und Abwicklung der Schulfotografie innerhalb der Schule 
sowie der Prozess der Bearbeitung, Produktion und Bereitstellung der Fotos zum Onlineverkauf. 
 
Hierzu gehört 

a. die Erfassung, 

b. die Ordnung, 

c. die Speicherung, 

d. die Löschung, 

e. die Erhebung von personenbezogenen Daten im Zuge der Fotografie, 

f. die Anpassung und Veränderung im Zuge der Bildbearbeitung, 

g. die Übermittlung an etwaige Servicedienstleister, 

h. die Verbreitung für den Auftragszweck, 

i. die passwortgeschützte Bereitstellung der aufgenommenen Fotos zum Onlineverkauf. 

Art der personenbezogenen Daten: 
Es werden folgende Daten verarbeitet: 

a. Datum und Ort des Auftrages, 

b. Stamm- und Kommunikationsdaten (z.B. Telefon, E-Mail) von Ansprechpartnern, 

c. Einzel- und Gruppenfotos der Schüler und Lehrer, 

d. Name der Klasse der Schüler, 

e. sofern von der Schule übermittelt: Vor- und Nachname sowie Geburtsdatum der Schüler (notwendig für die Erstellung von Schü-

lerausweisen). 

Diese Daten werden von der Schule unter den Bestimmungen dieses Vertrages dem Fotografen bereitgestellt. 
 
Kategorien betroffener Personen 

- Schüler, welche durch die Schule betreut werden  

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ich bin/wir sind mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten meines/unseres Kindes wie oben beschrieben durch den vom 
Schulelternrat beauftragte Fotografen einverstanden. 
 
_______________________________________________ 
Name, Vorname des Kindes (bitte in Blockschrift ausfüllen) 
 
 
Schöningen, den ________________________     ________________________________________ 
   Datum      Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten  

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 
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Kommunikation innerhalb der Schule 
 
 
Liebe Eltern, 
 
sofern Sie für Ihr Kind künftig einen  IServ-Zugang für unser schulinternes Netz beantragen, können Sie 
über diesen Zugang 
 
- den öffentlichen schulinternen Terminkalender  

- den aktuellen Vertretungsplan und den Plan für den nächsten Tag  

- den Klassenarbeitsplan Ihres Kindes  

einsehen. 
 
Elternvertreter der Schule erhalten nach ihrer Wahl einen zusätzlichen eigenen Account, sodass 
Schulelternrat und Elternvertreter unproblematisch miteinander kommunizieren können. Einladungen 
zu Schulelternratssitzungen, Gesamtkonferenzen, Fachkonferenzen und Ausschusssitzungen werden 
dann grundsätzlich über  E-Mail unter IServ versandt. 
 
Den Antrag für den ISERV-Zugang erhalten Sie allerdings erst im Laufe der ersten vier Wochen des neu-
en Schuljahres nach Einweisung und Belehrung Ihres Kindes. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
       
    Christian Marschall 

 
  Oberstufenkoordinator 
  

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
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Schulferien 



Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen – Elternmappe zur Einschulung Jahrgang 5 Schuljahr 2019/20 
                   S. 25 

 

 
Hinweise zum Religionsunterricht 

 
 
 
Sofern Ihr Kind evangelisch oder katholisch ist, nimmt es künftig am Religionsunterricht 
seines Bekenntnisses teil, außer Sie melden es vom Religionsunterricht ab. Sollten Sie Ihr 
Kind an der alten Schule abgemeldet haben und soll es weiterhin nicht am Religionsun-
terricht teilnehmen, ist jetzt eine neue Abmeldung durch Sie erforderlich. Kinder ohne 
Bekenntnis oder vom Religionsunterricht abgemeldete Kinder sind grundsätzlich zur 
Teilnahme am Unterricht in Werte und Normen verpflichtet. Kinder, für deren Bekennt-
nis kein Religionsunterricht angeboten wird, sind nur im ersten Jahr von der Teilnahme 
am Unterricht in Werte und Normen befreit. Diese Kinder sollen dennoch ab sofort am 
Unterricht in Werte und Normen teilnehmen, sofern Sie nicht schriftlich widersprechen. 
Kinder ohne Bekenntnis und Kinder, für deren Bekenntnis kein Religionsunterricht ange-
boten wird, können aber auch am evangelischen oder katholischen Religionsunterricht 
teilnehmen, wenn sie als Eltern dieses (formlos) beantragen und die Fachgruppe Religion 
zustimmt. 
  

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 
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Unterrichtsfreie Tage und Unterricht an kirchlichen Feiertagen und Teil-

nahme an kirchlichen Veranstaltungen 
 

Gesetzliche Feiertage  
sind in Niedersachsen: Neujahrstag, Karfreitag, Ostermontag, der 1. Mai, Himmelfahrtstag, Pfingstmon-
tag, Tag der Deutschen Einheit, Reformationstag, 1. und 2. Weihnachtstag. Die Unterrichtsbefreiung aus 
Anlass kirchlicher Feiertage und Veranstaltungen ist gesondert geregelt. 
 
 
Ausgabe der Halbjahreszeugnisse  
Die Halbjahreszeugnisse werden im Schuljahr 2019/20 am Mittwoch, 31.01.2020, ausgegeben.  
 
 
Beendigung des Unterrichts am letzten Schultag vor den Ferien  
Am letzten Tag vor den Ferien innerhalb eines Schuljahres schließt der Unterricht nach der letzten 
stundenplanmäßigen Unterrichtsstunde. Am letzten Schultag vor den Sommerferien ist Unterrichts-
schluss nach der 3. Unterrichtsstunde; für die allgemein bildenden Schulen gilt dies auch am Tage der 
Aushändigung der Halbjahreszeugnisse.  
 
 
Entlassungstermin für Schulabgängerinnen und Schulabgänger im Sekundarbereich I  
Der Entlassungstermin für die Schulabgängerinnen und Schulabgänger darf von den Schulen frühestens 
eine Woche vor Sommerferienbeginn angesetzt werden. Beginnen die Sommerferien nach dem 15.07., 
so ist der Entlassungstermin so festzusetzen, dass die entlassenen Schülerinnen und Schüler bis zum 
01.08. drei Wochen Ferien haben.  
 
 
Evangelische und katholische Feiertage  
Evangelischen Schülerinnen und Schülern ist am Epiphaniastag, am Buß- und Bettag sowie am Grün-
donnerstag, katholischen Schülerinnen und Schülern am Heiligedreikönigstag, an Fronleichnam und 
Allerheiligen sowie am Gründonnerstag Gelegenheit zu geben, am Gottesdienst oder an vergleichbaren 
religiösen Veranstaltungen teilzunehmen; der Teilnahme an einem Gottesdienst gleich gestellt ist die 
Teilnahme an einer Fronleichnamsprozession. In den vergleichbaren religiösen Veranstaltungen muss 
das Anliegen des kirchlichen Feiertags zum Ausdruck kommen. Solche Veranstaltungen können z.B. 
sein: Schulandachten, Diskussionsforen, musikalische oder künstlerische Darbietungen, Vorträge, Besu-
che in Kirchen und kirchlichen Einrichtungen, gemeinsame Projekte von Schule und Kirche. Der Wunsch 
zur Teilnahme an einer der oben genannten Veranstaltungen ist von den Erziehungsberechtigten der 
Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer rechtzeitig vorher schriftlich mitzuteilen.  
 
 

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 
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Feiertage anderer Religionsgemeinschaften  
Schülerinnen und Schülern, die nicht einer evangelischen Kirche oder der katholischen Kirche, sondern 
einer anderen Religionsgemeinschaft angehören, ist auf Antrag der Erziehungsberechtigten für Feierta-
ge ihrer Religionsgemeinschaft Gelegenheit zu geben, an einer religiösen Veranstaltung ihrer Religions-
gemeinschaft teilzunehmen. Im Zweifelsfall kann ein Nachweis über den betreffenden Feiertag von der 
Religionsgemeinschaft gefordert werden. Die Antragsteller sind von der Schule darauf hinzuweisen, 
dass sie Nachteile, die mit den Unterrichtsversäumnissen verbunden sein können, tragen müssen.  
 
Schülerinnen und Schülern jüdischen Glaubens und Schülerinnen und Schülern, die der Gemeinschaft 
der Siebenten-Tags-Adventisten angehören, ist auf Antrag der Erziehungsberechtigten Gelegenheit zum 
Besuch einer religiösen Veranstaltung ihrer Religionsgemeinschaft an Sonnabenden zu geben. Dasselbe 
gilt für Schülerinnen und Schüler, die anderen religiösen Gemeinschaften angehören, sofern diese sich 
zum biblischen Gebot der Sabbatheiligung bekennen.  
 
 
Teilnahme an kirchlichen Rüstzeiten  
Zur Teilnahme an kirchlichen Rüstzeiten oder ähnlichen Veranstaltungen können Schülerinnen und 
Schüler der allgemein bildenden Schulen im Schuljahr an bis zu drei Unterrichtstagen beurlaubt werden, 
sofern die Erziehungsberechtigten dies beantragen.  
 
 
Befreiung vom Schulbesuch am Tag nach der Konfirmation oder entsprechenden Feiern  
Auf Antrag an die Klassenlehrer sind Schülerinnen und Schüler am Tag nach der Konfirmation oder am 
Tag nach der Erstkommunion vom Unterricht zu befreien. Bei entsprechenden Feiern ist in gleicher 
Weise zu verfahren.  
 
 
Mündliches Abitur 
An einem Tag der mündlichen Abiturprüfungen findet für alle Schülerinnen und Schüler aus organisato-
rischen Gründen kein Unterricht statt. Das genaue Datum wird Ihnen im Newsletter mitgeteilt. 
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Unterricht zu Hause oder im Krankenhaus   
 

Für Schülerinnen und Schüler, die wegen einer längerfristigen Erkrankung die Schule nicht besuchen können, 
kann auf Antrag der Erziehungsberechtigten Unterricht zu Hause oder im Krankenhaus in angemessenem Um-
fang erfolgen.  

Auf Anforderung haben die Erziehungsberechtigten auf eigene Kosten eine ärztliche oder fachärztliche Beschei-
nigung über die Art und die voraussichtliche Dauer der Erkrankung sowie über die Belastbarkeit durch den Unter-
richt zu Hause oder im Krankenhaus beizubringen.  

Eine längerfristige Erkrankung liegt vor,  

 wenn sie voraussichtlich länger als 4 Wochen den Schulbesuch ausschließt oder  
 sich über einen Zeitraum von voraussichtlich mindestens 3 Monaten Zeitabschnitte abwechseln, in denen 

der Schulbesuch möglich oder nicht möglich ist. Hierbei muss in der Regel der Zeitraum überwiegen, in 
dem der Schulbesuch nicht möglich ist.  

Unterricht zu Hause oder im Krankenhaus wird grundsätzlich nicht erteilt, wenn die Schülerin oder der Schüler an 
einer übertragbaren Krankheit leidet, die eine Ansteckung der Lehrkraft befürchten lässt. Bei meldepflichtigen 
übertragbaren Krankheiten im Sinne des Infektionsschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung kann mit Zustim-
mung und ggf. Auflagen des zuständigen Gesundheitsamtes der Unterricht zu Hause oder im Krankenhaus erteilt 
werden.  

Unterricht zu Hause wird in der Regel als Einzelunterricht von einer Lehrkraft der Schule erteilt.  

Unterricht im Krankenhaus wird nach Möglichkeit in Gruppen erteilt.  

Die Wochenstundenzahl ist vor allem abhängig von der Belastbarkeit der Schülerinnen oder Schüler. Sie darf ab 
dem 5. Schuljahr bis zu 12 Stunden betragen.  

Sie bezieht sich bei Einzelunterricht auf die Schülerin oder den Schüler und bei Unterricht in Gruppen auf die 
Gruppe.  

Der Unterricht orientiert sich unter Berücksichtigung der besonderen Situation an den curricularen Vorgaben und 
den dazu gefassten Konferenzbeschlüssen.  

Zuständig für Entscheidungen über den Unterricht zu Hause ist die Schule.  

Zuständig für Entscheidungen über den Unterricht im Krankenhaus ist die Schulbehörde, in deren Gebiet das 
Krankenhaus liegt. 

  

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 
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ELTERNINFO 
 

 
 
 

 

Liebe Eltern, 

 

bei extremen Wetterlagen während der Schulzeit ist es erforderlich, dass Sie über die Vorgehensweise 

der Schule informiert sind und wissen, welche Entscheidungsmöglichkeiten auch Sie im Falle extremer 

Wetterverhältnisse haben. 

 

Hierüber soll nachfolgendes Blatt informieren. 

 

Sollten Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

         Michael Kluge 

  

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 

 

  
 

Unterrichtsausfall bei besonderen Wetterbedingungen 
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1. Extreme Witterungsverhältnisse wie Straßenglätte, Schneeverwehungen, Hochwasser und 

Sturm 

Extreme Witterungsverhältnisse können zur Folge haben, dass Schülerinnen und Schüler die Schule 
nicht erreichen oder verlassen können, weil die Schülerbeförderung nicht mehr durchführbar ist 
oder weil die Zurücklegung des Schulweges eine unzumutbare Gefährdung darstellen würde. 
 

Die   Entscheidung   darüber,  ob  bei  solchen  Witterungsverhältnissen der Unterricht für einen Tag  
oder mehrere Tage ausfallen muss, trifft die Landesschulbehörde, der Schulträger oder die Schule. 
Die Entscheidung soll so früh wie möglich über den Hörfunk und das Fernsehen bekannt gegeben 
werden. 
 

Erziehungsberechtigte von Schülerinnen und Schülern des Sekundarbereichs I, die eine unzumutba-
re Gefährdung auf dem Schulweg durch extreme Witterungsverhältnisse befürchten, können ihre 
Kinder auch dann für einen Tag zu Hause behalten oder sie vorzeitig vom Unterricht abholen, wenn 
kein Unterrichtsausfall angeordnet ist. 
 

Ist Unterrichtsausfall angeordnet worden, wird das Anna-Sophianeum gewährleisten, dass die Auf-
sichtspflichten gegenüber den Schülerinnen und Schülern, die trotz des Unterrichtsausfalls zur Schu-
le gekommen sind, erfüllt werden. 
 

Ist zu erwarten, dass während der Unterrichtszeit extreme Witterungsverhältnisse auftreten, die ei-
ne schwerwiegende Gefährdung der Schülerinnen und Schüler auf dem Heimweg erwarten lassen, 
so entscheidet die Schulleitung über eine vorzeitige Beendigung des Unterrichts. Die Schule wird ei-
ne vorzeitige Beendigung des Unterrichts nur anordnen, wenn die Schülerbeförderung gewährleis-
tet ist. 
 

2. Hohe Temperaturen (Hitzefrei) 

Für einzelne oder alle Klassen des Sekundarbereichs I kann Hitzefrei gegeben werden, wenn der Un-
terricht durch hohe Temperaturen in den Schulräumen erheblich beeinträchtigt wird und andere 
Formen der Unterrichtsgestaltung nicht sinnvoll erscheinen. Hierüber entscheidet die Schulleitung. 
Auch hier wird die Schule eine vorzeitige Beendigung des Unterrichts nur anordnen, wenn die Schü-
lerbeförderung gewährleistet ist. 
 

Wird kein Hitzefrei gegeben, so wird die Schule auf die verminderte Leistungsfähigkeit der Schüle-
rinnen und Schüler Rücksicht nehmen. 
 

Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich II erhalten kein Hitzefrei. Wenn im Einzelfall einer 
Schülerin oder einem Schüler die Gefahr einer gesundheitlichen Schädigung droht, so ist sie oder er 
vom Unterricht zu befreien. 
 

3. Gültigkeit für den Nachmittagsunterricht und die Arbeitsgemeinschaft 
Da die Schülerinnen und Schüler, die am Nachmittagsunterricht und an Arbeitsgemeinschaften teil-
nehmen bei extremen Witterungsbedingungen z. B. auf dem Nachhauseweg genauso gefährdet sind 
wie alle anderen Schülerinnen und Schüler, gelten für sie i. d. R. die gleichen Bedingungen.  D.h., 
auch für sie gibt es Hitzefrei und der Unterricht fällt aus.  
 
Ausnahme: Sollten Sie Ihr Kind für die verlässliche Betreuung angemeldet haben und wünschen Sie 
ausdrücklich auch dann eine verlässliche Betreuung, wenn für alle anderen Schülerinnen und Schü-
ler wegen extremer Witterungsbedingungen oder hohen Temperaturen der Unterricht ausfällt, so 
tragen Sie dieses bitte auf der Anmeldung für die verlässliche Nachmittagsbetreuung ein.  
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Befreiung vom Sportunterricht und Anwesenheitspflicht 
Die Sport-Lehrkraft kann Schülerinnen und Schüler bis zur Dauer eines Monats von der Teilnahme am 
Sportunterricht oder von bestimmten Teilbereichen befreien. Hierzu ist i.d.R. eine Entschuldi-
gung/Begründung eines Erziehungsberechtigten vorzulegen. Die entschuldigten Schülerinnen und Schü-
ler sind grundsätzlich zur Anwesenheit im Sportunterricht verpflichtet, haben zumindest Sportschuhe 
zu tragen und können, je nach Krankheits- oder Verletzungsgrad, zu unterstützenden Tätigkeiten  
(Schiedsrichtertätigkeit, Geräte aufbauen, Hilfestellung) herangezogen werden.  
Die über einen Monat hinausgehende Befreiung spricht der Schulleiter auf schriftlich begründeten 
Antrag der Erziehungsberechtigten bzw. der volljährigen Schülerin oder des volljährigen Schülers aus. 
Hierfür kann er ein ärztliches Attest verlangen. Die Kosten des Attestes tragen die Erziehungsberechtig-
ten bzw. die volljährige Schülerin oder der volljährige Schüler. 
 
Teilnahmepflicht 
Die Entschuldigung für krankheitsbedingte Nichtteilnahme am Sportunterricht ist durch die Eltern für 
den betreffenden Tag bei der Sport-Lehrkraft einzureichen. 
Auch während der Menstruation nehmen die Schülerinnen grundsätzlich am Sportunterricht teil. Sie 
sollen zunehmend selbstständig entscheiden, wie groß die individuelle körperliche Belastung während 
der Menstruation  sein kann und an welchen Teilen des Sportunterrichts sie sich beteiligen können. 
 
Tragen von Sportkleidung, Ablegen von Schmuck und Uhren 
Schülerinnen und Schüler haben beim Schulsport grundsätzlich Sportkleidung zu tragen. Dabei sind 
Uhren und Schmuckgegenstände abzulegen. Bei nicht abnehmbarem Schmuck ist die Teilnahme am 
Sportunterricht nur zulässig, wenn vorbeugende Maßnahmen getroffen werden (z.B. durch geeignetes 
Abkleben). In den Sommermonaten sind die Schülerinnen und Schüler angehalten, wettertaugliche 
Sportmaterialien (Schuhe, Trainingsjacke, lange Sporthose) mitzubringen, damit der Unterricht auch im 
Elmstadion stattfinden kann. Die Sport-Lehrkraft informiert die Schülerinnen und Schüler rechtzeitig. 
 
Brillen 
Bei Schülerinnen und Schülern, die Sehhilfen benötigen, ist das Tragen einer Sportbrille oder das Tragen 
von Kontaktlinsen zweckmäßig. Lehrkräfte verletzen jedoch nicht ihre Sorgfaltspflicht, wenn sie Schüle-
rinnen und Schülern, die trotz entsprechender Belehrung weiterhin ohne sichere Sehhilfen am Sportun-
terricht teilnehmen wollen, die Teilnahme gestatten. 
 

  

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
 

 

  
 

So läuft´s bei uns im Sport ! 



Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen – Elternmappe zur Einschulung Jahrgang 5 Schuljahr 2019/20 
                   S. 32 

 
Getränke 
Den Schülerinnen und Schülern ist es gestattet, Getränke zum Sportunterricht mitzubringen, sie dürfen 
diese aber nicht mit in die Halle nehmen. Die Sport-Lehrkraft räumt ausreichende Trinkpausen ein. 
 
Hygieneverhalten 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten nach dem Sportunterricht ausreichend Zeit, sich  zu waschen 
oder zu duschen. Die Sport-Lehrkraft weist die Schülerinnen und Schüler regelmäßig auf ein entspre-
chendes Hygieneverhalten hin. 
 
Schwimmunterricht im Badezentrum Negenborn 
Die Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs haben regelmäßig Schwimmunterricht. Die Sport-
Lehrkraft weist die Klassen ein und bespricht die Hygienevorschriften und Verhaltensregeln im 
Schwimmbad. Der Weg zum Badezentrum wird unter Beachtung der Verkehrsvorschriften durch die 
Sport-Lehrkraft mit den Schülerinnen und Schülern zurückgelegt, die Schülerinnen und Schüler dürfen 
den Weg nach einer Einweisung auch ohne Lehrkraft im Klassenverband zurücklegen. Alle Schülerinnen 
und Schüler, die am Schwimmunterricht teilnehmen, müssen über das Schwimmabzeichen in Bronze 
verfügen. 
 
Versicherung 
Beim Schulsport entstehende Personenschäden sind im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung 
durch den Gemeindeunfallversicherungsverband gedeckt.  
 
Notengebung 
Die Gesamtnote im Fach Sport setzt sich aus den sportpraktischen Leistungen (ca. 60 %) und Sozial-
kompetenz (ca. 40 %) zusammen. Die mündliche Mitarbeit wird entsprechend berücksichtigt. 
 

 

   Stefan Krömer 

Fachobmann Sport  
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Informationen aus der Fachgruppe Deutsch 

 
 

Das Taschenbuch 
 
Lesen macht Spaß! Und Lesen bildet!  
 
Daher wollen wir auch bei unseren Schülerinnen und Schülern das Lesen fördern. Seit dem Schuljahr 
2018/2019 haben wir für alle Klassen der Sekundarstufe I (Klassen 5 bis 11) ein neues, besonderes Projekt 
beschlossen, das dauerhaft etabliert werden soll:  
 
Jeder Schüler und jede Schülerin hat immer ein Buch seiner/ihrer Wahl im Ranzen. Das können Jugendbü-
cher, kurze Geschichten, Gedichte oder Comics sein, eine Zeitschrift zum Thema Sport oder Wissenschaft 
oder alles, was Spaß am Lesen macht. Auch ein E-Book ist selbstverständlich erlaubt.  
 
Die Bücher können privat angeschafft oder aus der Mediothek ausgeliehen werden. In Einzelfällen hält auch 
die Fachgruppe Deutsch ein Lesebuch bereit.  
 
In Zukunft ist auch ein Bücherregal angedacht, in das Schüler und Lehrer ihre gelesenen Bücher stellen kön-
nen und sich gleichzeitig ein neues Werk herausnehmen dürfen. Gelesen werden kann z. B. nach Beendi-
gung einer Klassenarbeit im Unterricht, in Vertretungs- oder Freistunden, in den Pausen im Schulgarten oder 
in der Leseecke der Mediothek.  
 
 
 
 
 Julia Ostermeyer 

 
Fachobfrau Deutsch 
 

  

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
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    Stand: April  2019 

Benutzerordnung Mediothek 

 
 
Anmeldung, Leseausweis 
Alle an unserer Schule angemeldeten Schülerinnen und Schüler sind berechtigt zur Ausleihe in der Medio-
thek. Der Schülerausweis, der zu Beginn des Schuljahres ausgegeben wird, ist gleichzeitig der Leseausweis. 
Dieser ist bei der Ausleihe vorzulegen. Mit Schulabschluss oder bei vorzeitigem Verlassen der Schule sind 
sämtliche entliehenen Medien abzugeben. Die Nutzungsberechtigung erlischt. 
 
Ausleihe, Leihfristen 
Bücher werden für 3 Wochen ausgeliehen. Zeitschriften und Hörbücher für 2 Wochen. Die Leihfrist kann 
verlängert werden, wenn keine Vorbestellung von anderen Benutzern vorliegt. Bücher, die als nicht entleih-
bar gekennzeichnet sind (Lexika etc.), können nach Rücksprache mit dem Mediothekspersonal kurzfristig (2 
Tage) entliehen werden. Ausgeliehene Bücher können vorbestellt werden. Das Mediothekspersonal ist be-
rechtigt, ausgeliehene Medien zurückzufordern. Es ist unzulässig, ausgeliehene Bücher an andere weiterzu-
geben; es haftet in jedem Fall die Schülerin oder der Schüler, die/der das Medium ausgeliehen hat. 
 
Rückgabe 
Alle Medien müssen direkt beim Mediothekspersonal abgegeben werden. Es haftet der Entleiher, falls die 
Medien an anderer Stelle abgelegt werden. 
 
Aufenthalt in der Mediothek 
Im Mediotheksraum muss auf eine ruhige Atmosphäre geachtet werden. Er ist gleichzeitig Stillarbeitsraum. 
Benutzung von Mobiltelefonen sowie Essen und Trinken sind untersagt! 
 
Behandlung der Medien und Haftung 
Alle Schülerinnen und Schüler müssen die Medien mit Sorgfalt behandeln. Für verunreinigte, beschädigte 
oder verloren gegangene Medien hat die/der Entleiherin/Entleiher den gleichwertigen Ersatz zu leisten. 
 
Gebühren 
Die Nutzung der Mediothek ist gebührenfrei. Ausgenommen sind Mahngebühren. 
 
Mahngebühr: pro Woche und Medium 0,25 € 
 
Ausschluss von Benutzung 
Schülerinnen und Schüler, die gegen die Bestimmung dieser Benutzerordnung verstoßen, können von der 
Entleihe ausgeschlossen werden. 
  

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 
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Beförderung von Schülerinnen und Schülern im Krankheitsfall  
hier: Vollmacht für Krankentransporte 

 
Das Gesundheitsreformgesetz hat auch Auswirkungen auf die Beförderung unserer Schülerinnen und 
Schüler im Krankheitsfall – nicht bei Unfällen. Wird einer Schülerin/einem Schüler im Krankheitsfalle 
(z.B. Blinddarmreizung) unpässlich, wurden bislang die Kosten für den Transport der Schülerinnen oder 
Schüler nach Hause, zum Arzt oder ins Krankenhaus von der Krankenkasse direkt übernommen. Der 
Fahrpreis muss nun vom Fahrgast oder seinem gesetzlichen Vertreter direkt bezahlt werden. Wenn wir 
seitens der Schule eine solche Fahrt veranlassen, weil wir Sie vorher nicht erreichen konnten, tätigen 
wir eine „Geschäftsführung ohne Auftrag“ gemäß § 677 ff des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Die 
Schule ist dann Auftraggeberin der Fahrt und haftet somit für alle Fahrtkosten, hat aber gegen die  Er-
ziehungsberechtigten  aus § 683 BGB einen Anspruch auf Ersatz aller getätigten Aufwendungen. Die 
Landesschulbehörde Braunschweig empfiehlt darum, dass Sie uns vorab schriftlich eine Vollmacht ge-
ben, in Ihrem Auftrag bei Bedarf die Fahrt zu veranlassen, und die Erklärung, dass Sie die Kosten über-
nehmen. Dieser Weg verursacht Ihnen keinerlei Nachteile, würde aber den Verwaltungsaufwand der 
Schulen in diesen Angelegenheiten erheblich verringern. 
 

Mit Ihrer Unterschrift auf der unten angefügten Erklärung beauftragen Sie den Schulleiter und sämtli-
che Lehrkräfte, im Bedarfsfalle für Ihr Kind eine notwendige Fahrt nach Hause, zum Arzt oder in die Kli-
nik zu veranlassen, wenn vorher keine Rücksprache mit Ihnen möglich ist. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vollmacht für Krankentransporte 

 
 
__________________________________________ 

Name, Vorname der Schülerin/des Schülers 

 

Hiermit beauftrage(n) ich/wir den Schulleiter des Gymnasiums Anna-Sophianeum und sämtliche Lehr-
kräfte im Bedarfsfall für mein/unser Kind eine notwendige Fahrt nach Hause, zum Arzt oder in das 
Krankenhaus zu veranlassen, wenn vorher keine Rücksprache mit mir/uns möglich ist. Ich/Wir werde(n) 
die entstandenen Kosten für die Fahrt übernehmen. 
 
 
Schöningen, den _______________                         __________________________________________ 
                     Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten 
  

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 
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Ganztagsangebote am Anna-Sophianeum 

 

Mit unseren Ganztagsangeboten wollen wir möglichst viele individuelle Bedürfnisse und Wünsche von Schülerin-
nen und Schülern und ihren Familien erfüllen:  

 verlässliche schulische Betreuung  

 Unterstützung im Lernprozess über den Unterricht hinaus 

 Förderung besonderer Begabungen  

Die Busse fahren natürlich auch nach den Ganztagsangeboten alle Schülerinnen und Schüler nach Hause. Alle 
Ganztagsangebote finden Sie auch auf der Homepage der Schule. 

 

 

Mittagessen 
(Montag bis Donnerstag, 12:45 bis 13:45 Uhr) 
In der Mensa unserer Schule kann Ihr Kind an jedem Tag mit Ganztagsangeboten auch ein warmes Mittagessen 
einnehmen. Der Caterer liefert auf Bestellung Essen nach Wunsch, auch kurzfristig bei telefonischer Bestellung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Material des Caterers, das dieser Mappe beiliegt. Ansonsten 
finden es Ihre Kinder auch in der Mediothek. 
 

Verlässliche Betreuung 
(Montag bis Donnerstag bis 15:30 Uhr) 
Wenn Sie es wünschen, betreuen wir Ihre Kinder verlässlich nach Ihrer Wahl bis 15:30 Uhr. Ihre Kinder können 
während ihrer Anwesenheit in der Schule nach dem Unterricht Hausaufgaben anfertigen, am AG-Angebot der 
Schule teilnehmen, die Freizeitangebote unserer pädagogischen Mitarbeiterinnen wahrnehmen oder auch ein-
fach nur mit Freunden spielen. Falls Ihre Kinder auf Vorschlag der Schule eine Fachwerkstatt besuchen, werden 
sie auch dort verlässlich betreut. Eine Anmeldung für die verlässliche Nachmittagsbetreuung ist immer nur für ein 
Jahr gültig, kann aber bei Bedarf und in besonderen Fällen jederzeit auch innerhalb des Schuljahres schriftlich 
nach Rücksprache geändert werden. 
 

Hausaufgabenwerkstatt 
(Montag bis Donnerstag, bis 15:30 Uhr) 
Ihre Kinder können in unserem Freizeitbereich in ruhiger Atmosphäre ihre Hausaufgaben machen. Freundliche, 
hilfsbereite und fachlich kompetente Schülerinnen und Schüler, pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie Lehrkräfte stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie helfen mit, dass möglichst alle ihre Hausaufgaben 
vollständig und richtig schon in der Schule fertigstellen, fragen vielleicht einmal Vokabeln ab, leiten zum sorgfäl-
tigen Arbeiten an, beantworten Fragen zum Unterricht. Ihre Kinder können sich aber auch gezielt z.B. zur Vorbe-
reitung einer Klassenarbeit verabreden. 
Die Teilnahme ist, nach erfolgter einmaliger Anmeldung (siehe Rückmeldebogen Ganztagsangebote), ohne weite-
re Absprache für jedes Kind jederzeit möglich. 

  

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 
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Fachwerkstätten: Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, Spanisch und Mathematik 

(Montag bis Donnerstag, ab 13:30 bis 14:45 Uhr) 
In diesen Werkstätten bieten wir auf Empfehlung der Fachlehrkräfte und in Absprache mit Eltern für Schülerin-
nen und Schüler Hilfe in Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, Spanisch und Mathematik an. Ihre Kinder erhalten 
speziell auf die individuellen Probleme abgestimmt Unterstützung. Die Fachwerkstätten sind so mit dem Stun-
denplan koordiniert, dass Ihre Kinder daran teilnehmen können (sh. hierzu auch Ganztagsheft). 
 

Arbeitsgemeinschaften 
(Dienstag und Donnerstag, einige Arbeitsgemeinschaften mit Sonderterminen) 
Durch unsere Zusammenarbeit mit den anderen Schöninger Schulen und vielen Kooperationspartnern können 
wir Ihren Kindern ein sehr reichhaltiges Angebot verschiedener Arbeitsgemeinschaften anbieten.  
 

Mediothek 
Die Mediothek ist an allen Tagen für alle Schülerinnen und Schüler zeitgleich zu den Fachwerkstätten und der 
Hausaufgabenwerkstatt geöffnet, sodass Literatur ausgeliehen bzw. in Fachbüchern gestöbert und an den Com-
putern gearbeitet werden kann. 
 
 

Ansprechpartner bei Fragen:  
Da die Stelle des Koordinators für den Sekundarbereich I zurzeit neu besetzt wird, rufen Sie bitte das 
Sekretariat an. Sie werden dort dann mit der augenblicklich zuständigen Lehrkraft verbunden. 
    
    Tel. des Sekretariats: 05352/93724-40 oder 05352/93724-10 
    E-Mail: sekretariat@anna-sophianeum.net 
  

mailto:sekretariat@anna-sophianeum.net
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Name der Schülerin / des Schülers:  ______________________________________ 

Vorname:     ______________________________________ 

Klasse bzw. Jahrgang (2019/2020): __________ 

Telefon der Eltern (nachmittags): ______________________________________ 

 
 

   

Verlässliche Betreuung  Ja  Nein 

Eine Anmeldung für die verlässliche Betreuung ist nur einmalig für jedes Schuljahr erforderlich 
und bleibt in der Regel für ein Jahr gültig. Sollten Sie keinen weiteren Bedarf an der verlässlichen 
Betreuung haben, bitten wir um eine formlose schriftliche Abmeldung. 

Mein/ Unser Kind soll an folgenden Tagen verlässlich betreut werden: 
(Bitte kreuzen Sie den Tag bzw. die Tage an sowie die Uhrzeit, bis zu der Ihr Kind auf jeden Fall in 
der Schule verlässlich betreut werden soll.) 

Montag 

 13.00 Uhr 

 14.45 Uhr 

 15.30 Uhr 

 Dienstag 

 13.00 Uhr 

 14.45 Uhr 

 15.30 Uhr 

 Mittwoch 

 13.00 Uhr 

 14.45 Uhr 

 15.30 Uhr 

 Donnerstag 

 13.00 Uhr 

 14.45 Uhr 

 15.30 Uhr 

An Tagen mit besonderen Witterungsbedingungen (z.B. Hitzefrei, Schneefall) oder wenn der Un-
terricht in Ausnahmefällen früher als üblich beendet wird, soll mein / unser Kind trotzdem wie 
oben angezeigt verlässlich betreut werden. 
  Ja  Nein 

   
 

Hausaufgabenwerkstatt 
Ich / Wir wünsche/n, dass mein / unser Kind jederzeit an der Hausaufgabenwerkstatt teilnehmen 
kann und melde(n) es hierfür an: 

 

  Ja  Nein 

 

 

_____________________________________ 
Ort, Datum 
 
_____________________________________ 
Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 
 

 
Anna-Sophianeum Schöningen 
Rückmeldebogen Ganztagsangebote 2019/2020 
 

 

 

 

Abgabe bis spätestens 
14. Juni 2019 
im Sekretariat 

  
o 
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Was ist eine BläserKlasse? 

Die BläserKlasse ist ein motivierender und effektiver Mu-

sikunterricht, in dem Schülerinnen und Schüler neben 

dem regulären Fachunterricht systematisch ein Instru-

ment erlernen. Die Lerninhalte des Unterrichts werden 

durch eigenes aktives Musizieren verständlicher und der 

Sinn des Lernens klarer. 

Die Kinder einer Klasse bilden von Anfang an ein sinfoni-

sches Blasorchester, in dem in erster Linie die Instrumen-

te Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Posaune 

und Tuba vertreten sind. Alle Kinder beginnen ohne Vor-

kenntnisse auf dem gewählten Instrument und erlernen 

dieses gemeinsam. Die BläserKlasse ist grundlegend ein 

zweijähriger Musikkurs in den Klassenstufen 5 und 6, der 

eine Fortsetzung in Klasse 7 und darüber hinaus findet. So 

besteht die Möglichkeit, die erworbenen Kenntnisse nach 

Klasse 6 in einem Vororchester im Bläserklassenverband 

und später im Schulorchester weiterzuentwickeln. 

 

Warum sollten Sie Ihr Kind in der BläserKlasse anmel-

den? 

Liebe Eltern! 

Die BläserKlasse ist für alle Kinder gedacht, die ein Musik-

instrument erlernen möchten, vor allem auch für die, die 

auf anderem Wege keine Möglichkeit hätten, ein Instru-

ment systematisch zu erlernen. 

Wer in einem Orchester musiziert, findet Halt und erfährt 

die positiven Auswirkungen gegenseitiger Rücksichtnah-

me und Hilfestellung. Zudem führt das Lernen in einer 

BläserKlasse, u. a. durch gemeinsame Auftritte, zu sozia-

ler Anerkennung auch über die Schule hinaus. Die Ver-

antwortung für ein eigenes Orchesterinstrument lässt bei 

den Kindern ein Gefühl für Werte entstehen. Darüber 

hinaus lernen und üben die Kinder ein gutes soziales 

Verhalten in der Gruppe. Die BläserKlasse bietet somit 

einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung der Kinder. In 

der BläserKlasse erreichen die Kinder viele Ziele auf ein-

mal, denn sie erlernen ein Orchesterblasinstrument und 

die Grundlagen der Musik. 

In der BläserKlasse finden Schüler und Lehrer zu einem 

neuen Gefühl des Miteinanders. Gemeinsame Ziele 

schaffen ein Unterrichtsklima der Partnerschaft und 

Toleranz. 

Du möchtest Musik machen? Dann solltest du unbedingt 

mitspielen! 

Liebe Schülerin, lieber Schüler! 

Wenn du Musik liebst, wirst du deine Freude haben, ein 

Instrument zu spielen.  

Das systematische Erlernen eines Instrumentes fördert 

deine schulischen Leistungen und es erhöht deine Kon-

zentrationsfähigkeit.  Dein   Instrument   wird   zu   einem  

wertvollen Freund und auch die Mitschüler in der Bläser-

Klasse können zu tollen Freunden werden. Man unter-

stützt und hilft sich gerne. Du lernst etwas, was dir garan-

tiert auch über die Schulzeit hinaus viel Freude bereiten 

wird. Du erlebst gemeinsame Konzerte, bei denen du 

selber mit deiner Klasse auf der Bühne im Mittelpunkt 

stehst. 

Wer in der BläserKlasse ein Instrument erlernt, erlebt 

entscheidende Vorteile: Der Anfang ist leicht und moti-

vierend, im Zusammenspiel erfährst du, wofür du zu 

Hause geübt hast und aufzutreten und dein Können zu 

zeigen bereitet dir keine Angst mehr, sondern macht dir 

großen Spaß. 

 

tDie BläserKlasse am Anna-Sophianeum 

Jede Schülerin und jeder Schüler hat seine eigenen Bega-

bungen. Am Anna-Sophianeum wollen wir diese nicht nur 

erkennen, sondern jeden einzelnen auch in seinen Talen-

ten fördern. Dies soll in besonderer Weise durch die Ein-

richtung der BläserKlasse geschehen. Die Kooperation mit 

der Kreismusikschule Helmstedt macht es möglich, fach-

praktische Inhalte auf aktive Weise zu vermitteln. Über 

den normalen Musikunterricht am Vormittag hinaus, 

findet an einem Nachmittag Instrumentalunterricht statt. 

Durch gemeinsame Aktionen und Auftritte wird das schu-

lische Umfeld gestaltet und die Identifikation mit dem 

Anna-Sophianeum und das Selbstbewusstsein gestärkt. 

Mitmachen kann jeder, der Freude am Musizieren und 

Lust auf praktischen Musikunterricht hat. Der Betrag von 

190 € im Jahr deckt die Kosten für die Ausleihe der In-

strumente und die Beschaffung des Zubehörs (Noten 

etc.). Die Kosten für den Instrumentalunterricht werden 

von der Schule getragen. 

 

bei Fragen:  
Ansprechpartner: Herr Kröger  

E-Mail: kroeger@anna-sophianeum.net 

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
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Anmeldung zur BläserKlasse 
 
 

Hiermit melde/n ich/wir meine/unsere Tochter/meinen/unseren Sohn verbindlich zur Teilnahme an der Blä-

serKlasse für das Schuljahr 2019/2020 und 2020/2021 an. Dies bedeutet einen zweistündigen Musikunterricht 

mit Instrumenten beim Musiklehrer am Vormittag (regulär im Stundenplan) sowie eine Gruppenstunde In-

strumentalunterricht bei Lehrern der Kreismusikschule Helmstedt an einem  Nachmittag. 

 

Name, Vorname: ____________________________________ 

 

 

Gesetzliche/r  Vertreter/in: 

 

Name, Vorname:  _____________________________________ 

Telefon:  _____________________________________ 

E-Mail:  _____________________________________ 

 

Der Instrumentalunterricht wird von der Schule bezahlt. Die Gebühr für das Ausleihen der Instrumente so-

wie für Material wie z.B. Noten beträgt 190,00 € pro Jahr. 

 

Bitte überweisen Sie den Betrag  von  190,00 €  bis zum 01.09.2019 auf das Konto: 

 

IBAN: DE69 2709 2555 3046 9252 03  

BIC: GENO DE F1WFV, 

Kontoinhaber: Land Niedersachsen 

Verwendungszweck: 2019BLK5 + „Name, Vorname“ Ihres Kindes 

 

 

Von den Organisations- und Kostenbedingungen gemäß dem vorliegenden Informationsblatt habe ich 

Kenntnis genommen und erkenne sie an. 

 

 

 

_________________________________   Abgabe bitte bis 14. Juni 2019!    
     Datum und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

  

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
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Achtung!! 

 
 
 
Wichtige Information für alle Fahrschülerinnen und Fahrschüler: 

 

Bei Verlust einer Sammel-Schülerzeitkarte (SSZK)  wird vom Schulträ-

ger eine Ersatz-Sammel-Schülerzeitkarte gegen eine Bearbeitungs-

gebühr in Höhe von  

 

30,00 € 

 

ausgestellt. 

 

Nähere Informationen erhalten Sie im Sekretariat der Schule. 
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Information über Ersatzleistungen für Sachschäden am Eigentum 
von Schülerinnen und Schülern 

 
I. GRUNDSÄTZLICHES 
 
Im Zusammenhang mit dem Schulbesuch besteht Deckungsschutz für das Abhandenkommen und die Beschädi-
gung von Kleidungsstücken, Fahrrädern, Brillen und zum Schulbetrieb usw. bestimmten Sachen, soweit der Scha-
den nicht auf grobe Fahrlässigkeit der/des Geschädigten zurückzuführen ist. Die Entschädigung für den einzelnen 
Gegenstand bemisst sich nach den Kosten einer schülergerechten Ausstattung. Für Fahrräder wird eine Entschä-
digung unter den in II. genannten Voraussetzungen gewährt. Zubehörteile fallen nur unter den Deckungsschutz, 
soweit sie der Verkehrssicherheit dienen. 
 
Ein Anspruch auf Leistungen besteht nicht, wenn und soweit aufgrund einer gesetzlichen oder freiwilligen Versi-
cherung oder aus einem anderen Rechtsgrund von dritter Seite eine Entschädigung verlangt werden kann. Aus-
gleichsfähig sind nur Kosten, die durch Leistungen von Dritten nicht gedeckt sind. 
 

A. Zum Schulgebrauch bestimmt ist eine Sache, die üblicherweise zum Schulbetrieb mitgeführt wird bzw. 
den Lernmitteln zuzuordnen ist oder auf Anforderung einer Lehrkraft zu Unterrichtszwecken mitgebracht 
wird. Hierzu zählen nicht die Gegenstände, die den persönlichen Bedürfnissen Rechnung tragen bzw. der 
aktiven Pausengestaltung dienen. 

 
B. Unter schülergerechter Ausstattung sind die Sachen zu verstehen, die in Art und Ausführung sowie im 

Wert üblicherweise von Schülerinnen und Schülern mitgeführt werden. Höherwertige Gegenstände unter-
fallen zwar grundsätzlich dem Schutzsystem, werden im konkreten Schadenfall aber nur mit einem durch-
schnittlichen Wert berücksichtigt oder im Einzelfall den Wertgegenständen zugeordnet, die nicht erstat-
tungsfähig sind. KRAFTFAHRZEUGE wie z.B. Mofas, Motorräder und Pkws sind auf Grund versiche-
rungsrechtlicher Vorschriften nicht geschützt. 

 
C. HAFTPFLICHTdeckungsschutz besteht grundsätzlich nicht. Für von Schülerinnen und Schülern verur-

sachte Drittschäden haften sie in der Regel persönlich (ab 7. Lebensjahr) bzw. ist die private Familien-
Haftpflichtversicherung in Anspruch zu nehmen. 

 
Hiervon ausgenommen sind u.a. folgende Haftpflichtansprüche, die von Dritten im Zusammenhang mit  

dem Betriebspraktikum, 
 der Betriebsbesichtigung, 

dem Lehrgang zur Berufsvorbereitung beim Betriebspraktikum 
geltend gemacht werden. 

 
Der Umfang des Deckungsschutzes richtet sich nach den Verrechnungsgrundsätzen für Haftpflichtschä-
den. [...] 
 
 

II. FAHRRÄDER 
 

A. Die Schadensregulierung von Fahrrädern ist bis auf Weiteres nicht mehr an eine Mindestentfernung ge-
knüpft und auch Luxusfahrräder sind davon nicht mehr ausgeschlossen. 
Fahrräder im Zusammenhang mit dem Schulbesuch sind folglich in das Sachschadenschutzsystem ein-
bezogen, wenn das Fahrrad ein „zum Schulbesuch bestimmter Gegenstand“ ist und eine „Fahrradbenut-
zungserlaubnis“ der zuständigen Stelle (Schulträger oder Schulleitung) vorliegt. 
Die Leistung erfolgt subsidiär und ist begrenzt auf einen Betrag von 300 Euro. 
 

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 
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B. Bei Fahrraddiebstahl und Diebstahl fest verbundener Zubehörteile sind Hausratsversicherer vorleis-

tungspflichtig, sofern die Zusatzklausel „Fahrradrisiko“ vereinbart worden ist. Leistungen werden bei 
Fahrraddiebstahl nur gewährt, wenn 

 
das Fahrrad mit einer verkehrsüblichen Sperrvorrichtung gesichert war, 
Anzeige bei der Polizei erstattet wurde, sowie 
das Fundbüro (nochmals) bemüht wurde und 
der Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft im Original dem Antrag beigefügt bzw. nachge-
reicht wird. ... 

 
 
III. BRILLEN 
 
Der Braunschweigische Gemeinde-Unfallversicherungsverband leistet Ersatz für beschädigte oder verloren ge-
gangene Brillen nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches (SGB) VII.  
 
 
IV. LEISTUNGEN 
 

A. Bei Abhandenkommen oder Beschädigung von Sachen im Sinne von I A und B wird der Zeitwert bis zu 
einem Höchstbetrag von € 300,-- pro Schadenereignis ersetzt. 

 
B. Ungedeckte Brillenkosten werden bis max. € 50,--  berücksichtigt. 
 
C. Der Haftpflichtdeckungsschutz für Personengruppen im Sinne von I C ist mit Ausnahme für Schülerlotsen, 

die unbegrenzte Deckung genießen, auf 
 

€ 600.000,-- für Personenschäden, 
€  60.000,--  für Sachschäden und 
€    7.000,--  für Vermögensschäden  
 

 festgelegt. 
 

D.  Todesfallentschädigungen werden bis € 1.200,--  und 
 
E.  Bergungs- sowie Überführungskosten bis € 1.200,-- übernommen. 

 
 

V. NICHT ausgleichsfähig sind Aufwendungen für 
 

A. das Abhandenkommen oder die Beschädigung von Wertsachen, Schmuck, Bargeld, sonstigen Zah-
lungsmitteln, Urkunden aller Art, Fahrtausweisen, Schlüsseln, Handys, Geldbörsen und Brieftaschen, 

 
B. Schäden, die auf grobe Fahrlässigkeit der/des Geschädigten zurückzuführen sind (z.B. das Liegenlas-

sen von Uhren o.ä.), 
 
C. motorbetriebene Fahrzeuge, deren Zubehör und dafür bestimmte, spezifische Schutzkleidung, 

 
D. Haftpflichtansprüche, die gegen Schülerinnen und Schüler mit Ausnahme der Schülerlotsen und den im 

Praktikum Tätigen  geltend gemacht werden und 
 

E. Schäden an Schuleigentum, der Lehrkräfte und der Erziehungsberechtigten.[...] 
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Sehr geehrte Eltern, 
 

ich freue mich, dass Sie Ihr Kind am Anna-Sophianeum angemeldet haben. Unser aller Ziel wird künftig sein, Ih-

rem Kind eine hervorragende Ausbildung mit dem Ziel der Studierfähigkeit und Erreichen des Abiturs zu vermit-

teln. 
 

Dabei wird unsere Schule, und künftig auch Ihr Kind, in außerordentlichem Maße von unserem Ehemaligen- und 

Schulunterstützungsverein (ESUV) unterstützt. Dem Verein, der sich bereits in den fünfziger Jahren gründete, 

gehören mittlerweile 390 Mitglieder an. Er ist eine Gemeinschaft zur finanziellen Unterstützung und Förderung von 

Vorhaben der Schule, für die der Schulträger keine oder nicht ausreichende Mittel zur Verfügung stellt. Außerdem 

werden Schülerinnen und Schüler unterstützt, deren Eltern die finanziellen Mittel für Schulfahrten nicht oder nur 

schwer aufbringen können. Die Mittel des Vereins kommen aber allen Schülerinnen und Schüler der Schule, nicht 

nur den Kindern von Mitgliedern, zugute. 
 

So hat der ESUV in den vergangenen 5 Jahren Ihre Kinder allein mit Mitteln in Höhe von mehr als 28.400 € unter-

stützt. Einige Beispiele hierzu: 

- Spiel- und Bastelmaterial für den Ganztagsbereich 200 € 

- Buchpreise für die Abiturientinnen und Abiturienten sowie zum Lesewettbewerb 780 € 

- Bücher für die Mediothek 490 € 

- Unterstützung der 375-Jahr-Feier der Schule 550 € 

- Musikinstrumente für das Orchester und die Bläserklasse 1.700 € 

- Lautsprecherboxen, Mikrophone und Steuerungsinstrumente für die Beschallung der Aula und für die Konzer-

te des Orchesters 2.610 € 

- Golfschläger für die Golf AG 610 € 

- Holzbänke für den Schulgarten und den Schulhof 4.500 € 

- Finanzierung des Schulfrühstücks für die Fünftklässler 320 € 

- Kesselpaukenset für das Orchester 3.560 € 

- Kamera mit Zubehör für die Film AG 800 € 

- Zuschüsse für die Seminare der Klassen- und Schülersprecher 800 € 

- Klettergerüst inkl. Instandhaltung 7.320 € 

- Zuschuss für zwei neue Flügel 2.670 € 

- Finanzierung der neuen Tischtennisplatten 200 € 

- Zuschuss für Schüler-DELE-Prüfungen 500 € 

- Fernrohre für die Astronomie AG 800 € 

- u. v. m. 
 

Auch Sie können Mitglied im Ehemaligen- und Schulunterstützungsverein werden! 

Der Mindestbeitrag beträgt ein Euro im Monat, also 12 € im Jahr. Der Verein ist vom Finanzamt Helmstedt zur 
Förderung der Bildung als gemeinnützig anerkannt. Alle Beiträge und auch Ihre Spenden sind steuerlich abzugs-
fähig. 
 

Ich würde mich freuen, wenn auch Sie sich entschließen würden, wie viele andere Eltern der Schule, Mitglied die-
ser großen Gemeinschaft zur Förderung ihrer Kinder zu werden! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 

     Michael Kluge 

Oberstudiendirektor und Mitglied im Vorstand 

 

Konto des Vereins: Volksbank  eG   IBAN: DE71 2709 2555 3006 7952 00    BIC: GENODEF1WFV  

Ehemaligen- und Schulunterstützungsverein 
Gymnasium Anna-Sophianeum in Schöningen e.V. 
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ESUV 
 

Vermietung von Schließfächern 
 
Sie haben die Möglichkeit, für den gesamten Zeitraum des Besuchs des Sekundarbe-
reichs I (Klassen 05-10) ein Schließfach für Ihr Kind anzumieten. In diesem Fall beträgt die 
Miete einmalig 40,00 €.  
 
Falls Sie jeweils nur für ein Schuljahr dieses Schließfach mieten wollen, beträgt die Miete 
pro Schuljahr 10,00 €. Sie ist zu Beginn eines jeden neuen Schuljahres im Sekretariat der 
Schule zu entrichten. 
 
Als Kaution  für  den  herausgegebenen  Schlüssel  werden 10,00  € erhoben. Diese Kau-
tion wird unverzinslich nach Beendigung des Mietverhältnisses und Rückgabe des Schlüs-
sels zurückerstattet. 

 
Hiermit miete ich ein Schließfach   
 

o für die gesamte Zeit, in der sich mein Kind im Sekundarbereich I befindet  

o nur für das nächste Schuljahr (Verlängerung möglich). 

 

für  
 
 
NAME: __________________________________ 

 
 
VORNAME: _______________________________ 

 
 

 
 
 
_______________________________________ 

                       Unterschrift 
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Mittagessenzuschuss – Lernförderung – Schulbedarf und Ausflüge - 
 Schülerbeförderung  

Leistungen für Bildung und Teilhabe für bedürftige Kinder und Jugendliche/junge Erwachsene 

 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie sicher den Medienberichten entnommen haben, hat der Gesetzgeber vor einiger Zeit eine um-
fangreiche Neuregelung des Sozialleistungsrechts insbesondere in den Bereichen des SGB II (Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende), des SGB XII (Sozialhilfe) – einschließlich der analog gem. § 2 AsylbLG zu 
erbringenden Leistungen – und des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG) beschlossen. Als wesentlicher 
Bestandteil dieser Neureglung sind u. a. gesonderte Ansprüche für Kinder und Jugendliche/junge Er-
wachsene für Bildung und Teilhabe in das jeweilige Leistungsrecht eingefügt worden. 
 
Unter bestimmten Bedingungen erhalten Sie  
- einen Mittagessenzuschuss 
- Zuschüsse zur Lernförderung 
- Zuschüsse für Schulbedarf und Ausflüge 
- Zuschüsse zur Schülerbeförderung 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.helmstedt.de/but . 
 

 
Mit freundlichem Gruß 
 
      Michael Kluge 

 

Schulträger: 
Landkreis Helmstedt 

 

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen 
Europaschule in Niedersachsen 

mit Ganztagsangebot 
Der Schulleiter 
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